
FRITZ & GROSSMANN  ̧  UMWELTPLANUNG GMBH 

Wilhelm-Kraut-Straße 60  72336 Balingen 
Telefon 07433/930363 Telefax 07433/930364 
E-Mail info@grossmann-umweltplanung.de 

 

 

Fortschreibung 
Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 

Umweltbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fassung: 13. Oktober 2022  



FRITZ & GROSSMANN / STADT ROSENFELD  Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 - Ubericht 

 

 2 

 
Projekt:  
 

Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 

Planungsträger:  Stadtverwaltung Rosenfeld 

Frauenberggasse 1  

72348 Rosenfeld  

 

Projektnummer:  0907 

 

Bearbeiter:  Schriftliche Ausarbeitung: 

Antonia Machts, M. Sc. Biologie 

 

Geländeerfassung: 

Stephan Brune, B. Eng. Landschaftsentwicklung 

Antonia Machts, M. Sc. Biologie 

 

 

Projektleitung: 

Tristan Laubenstein, M. Sc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRITZ & GROSSMANN / STADT ROSENFELD  Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 - Ubericht 

 3 

Inhaltsverzeichnis 

0. ALLGEMEIN VERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG .................................................... 6 

1. EINLEITUNG ........................................................................................................... 6 

1.1 Anlass und Zielsetzung ......................................................................................... 7 

1.2 Gebietsbeschreibung ............................................................................................. 8 

1.3 Vorhabensbeschreibung ........................................................................................ 9 

1.4 Berücksichtigung der Umweltziele aus Fachgesetzen und übergeordneter 
Fachplanung.........................................................................................................14 

2 METHODIK ........................................................................................................... 16 

2.1 Untersuchungsumfang und Beurteilungsgrundlagen ............................................16 

2.2 Abschätzung der Erheblichkeit .........................................................................17 

2.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen 
Daten ...................................................................................................................18 

3 WIRKFAKTOREN DER PLANUNG ............................................................................. 19 

3.1 Wirkfaktoren der Bauphase ..................................................................................19 

3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren ................................................................................19 

3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren ..............................................................................19 

4 UMWELTAUSWIRKUNGEN DER PLANUNG ................................................................ 20 

5 PLANUNGSALTERNATIVEN ................................................................................... 134 

6 MAßNAHMEN ZUM MONITORING ........................................................................... 137 

7 QUELLENVERZEICHNIS ........................................................................................ 138 

 

  



FRITZ & GROSSMANN / STADT ROSENFELD  Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 - Ubericht 

 4 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Gebiet des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Rosenfeld mit seinen 
Stadtteilen ............................................................................................................ 8 

 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Liste der geplanten FNP-Änderungen .................................................................. 10 

Tabelle 2: Darstellung der relevanten Umweltschutzziele der Fachgesetze und deren 
Berücksichtigung im Bauleitplan ......................................................................... 14 

Tabelle 3: Darstellung der relevanten Umweltschutzziele der übergeordneten Fachpläne 
und deren Berücksichtigung im Bauleitplan ........................................................ 16 

Tabelle 4: Darstellung des Untersuchungsumfangs .............................................................. 17 

Tabelle 5: Fünfstufige Matrix zur Ermittlung der Erheblichkeit der Eingriffswirkungen .......... 18 

Tabelle 6: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.1 (Stadt Rosenfeld: Geplante 
Wohnbauflªche ĂSteinbrunnengªrtenñ) ............................................................... 20 

Tabelle 7: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.2 (Stadt Rosenfeld: Geplante 
Wohnbauflªche ĂWeingªrten-Schlosser IVñ) ....................................................... 27 

Tabelle 8: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.3 (Stadt Rosenfeld: Geplante 
Wohnbauflªche ĂOberºschleñ) ............................................................................ 34 

Tabelle 9: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.4 (Stadt Rosenfeld: Geplante 
gewerbliche Bauflªche ĂHinter Lauñ) .................................................................. 40 

Tabelle 10: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.5 (Stadt Rosenfeld: Geplante 
gewerbliche Bauflªche ĂDornbrunnen Erweiterungñ) .......................................... 47 

Tabelle 11: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.6 (Stadt Rosenfeld: Geplante 
gewerbliche Bauflªche ĂSchºnb¿hl, 3.  nderungñ) ............................................. 54 

Tabelle 12: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 2.1 (Stadtteil Bickelsberg: 
geplante Sonderbauflªche ĂSport- und Freizeitareal Affolterñ) ............................ 61 

Tabelle 13: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 2.2 (Stadtteil Bickelsberg: 
gemischte Bauflªche ĂFlurst¿cke 223, 224, 225/1, 226ñ) .................................... 71 

Tabelle 14: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.1 (Stadtteil Brittheim: Geplante 
Wohnbauflªche ĂBr¿hlñ) ..................................................................................... 78 

Tabelle 15: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.2 (Stadtteil Brittheim: Geplante 
gemischte Bauflªche ĂTeilflªche Flurst¿ck 73ñ) .................................................. 85 

Tabelle 16: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.3 (Stadtteil Brittheim: 
Gewerbliche Bauflªche ĂOsterlangen, Erweiterungñ) .......................................... 92 

Tabelle 17: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 4.2 (Stadtteil Heiligenzimmern: 
geplante gewerbliche Bauflªche ĂJakobshofñ) .................................................... 98 

Tabelle 18: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 4.3 (Stadtteil Heiligenzimmern: 
Geplante gewerbliche Bauflªche ĂSeewiesen, Erweiterungñ) ........................... 106 

Tabelle 19: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 4.5 (Stadtteil Heiligenzimmern: 
Geplante Sonderbauflªche f¿r Schuppen ĂWeiher, 2. Erweiterungñ) ................ 113 



FRITZ & GROSSMANN / STADT ROSENFELD  Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 - Ubericht 

 5 

Tabelle 20: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 5.1 (Stadtteil Isingen: Geplante 
gemischte Bauflªche ĂFlurst¿ck 62ñ) ................................................................ 121 

Tabelle 21: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 5.2 (Stadtteil Isingen: Geplante 
Sonderbauflªche f¿r Schuppen ĂHinter Hofenñ) ................................................ 127 

Tabelle 23: Alternativenprüfung für die geplanten FNP-Änderungen .................................. 134 

  



FRITZ & GROSSMANN / STADT ROSENFELD  Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 - Ubericht 

 6 

0. Allgemein verstªndliche Zusammenfassung 

Die Umweltprüfung zum Flächennutzungsplan hat die Aufgabe, die voraussichtlichen, erheb-

lichen Umweltauswirkungen der Planung zu ermitteln und in einem Umweltbericht als Be-

standteil der Begründung zu beschreiben. 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Rosenfeld mit seinen Stadtteilen 

Bickelsberg, Brittheim, Heiligenzimmern, Isingen, Leidringen und Täbingen wurde im Jahr 

2005 zur Wirksamkeit gebracht. Nun soll die Fortschreibung des FNP mit dem Zieljahr 2035 

erfolgen.  

Die geplanten FNP-Änderungen umfassen 14 Neuausweisungen, 11 Nutzungsänderungen, 

33 nachrichtliche Übernahmen und vier Rücknahmen, welche sich in den Stadtteilen 

Rosenfeld Kernstadt, Bickelsberg, Brittheim, Heiligenzimmern, Isingen, Leidringen und 

Täbingen befinden. Jede geplante Änderung wird in Form eines tabellarischen Steckbriefes 

bearbeitet. Flächen für die bereits ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorliegt, werden 

nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernommen. Für diese Gebiete ist im Zuge der 

Fortschreibung des Flächennutzungsplanes keine Umweltprüfung notwendig, da diese bereits 

bei Aufstellung der jeweiligen Bebauungspläne durchgeführt wurde. Ähnliches gilt für Gebiete, 

die in ihrer Fläche reduziert oder ganz zurückgenommen werden, da für diese Flächen kein 

Verfahren und somit auch eine Umweltprüfung notwendig ist. 

Für die noch zu betrachtenden Gebiete sind zum Teil erhebliche Beeinträchtigungen für die 

Umweltbelange Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft, Mensch sowie Kultur- 

und sonstige Schutzgüter zu erwarten.  

Eine Ausweisung der Gebiete wird aber, unter Berücksichtigung der genannten Maßnahmen 

zur Vermeidung und Verringerung des Eingriffes und geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen, empfohlen.  

 

Monitoring 

Ein Monitoring kann erst auf den nachgelagerten Planungsebenen, bei Vorliegen der kon-

kreten Maßnahmen, geplant werden. 

 

1. Einleitung 

Umweltprüfung 

Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen sind gemäß § 2 Abs. 3 des Baugesetzbuches 

(BauGB) die für die Abwägung relevanten Belange zu ermitteln und zu bewerten. Für die Be-

lange des Umweltschutzes (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB) schreibt § 2 Abs. 4 BauGB 

die Durchführung einer Umweltprüfung vor, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen ermittelt werden. Gegenstand der Umweltprüfung sind vor allem die 

umweltbezogenen Auswirkungen auf die Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, 

Landschaft, biologische Vielfalt, Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie die 

Wechselwirkung zwischen den genannten Umweltbelangen. In einem Umweltbericht, welcher 

gemäß § 2a BauGB Bestandteil der Planbegründung ist, werden die voraussichtlich 
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erheblichen Umweltauswirkungen auf Grundlage der Umweltprüfung beschrieben und 

bewertet. Die Inhalte des Umweltberichtes sind in der Anlage 1 zum BauGB geregelt. 

Entsprechend der Anlage 1 zum BauGB besteht der Umweltbericht (vgl. § 2 Abs. 4 und § 2a 

Nr. 2 BauGB) aus einer Einleitung mit Angaben zu den Inhalten und wichtigsten Zielen des 

Bauleitplans sowie den festgelegten, für den Bauleitplan bedeutsamen Zielen des Umwelt-

schutzes, wie sie in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen dargestellt sind, 

einschließlich der Art, wie diese Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt 

wurden. Im zentralen Teil des Umweltberichtes erfolgt die Beschreibung und Bewertung der 

Umwelt-auswirkungen, wie sie in der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ermittelt 

wurden. Enthalten sind Angaben zum derzeitigen Umweltzustand, einschließlich der 

Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden. Darüber 

hinaus beinhaltet der Bericht eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 

Durchführung der Planung gegenüber einer Nichtdurchführung der Planung. Weiterhin sind 

hier die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der 

nachteiligen Umweltaus-wirkungen aufgeführt. Anhand der vorhabenspezifischen 

Anforderungen werden mögliche alternative Planungsmöglichkeiten ermittelt. 

Das BauGB sieht außerdem ein Monitoring vor, welches im Umweltbericht darzustellen ist. 

Dabei werden die Gemeinden nach § 4c BauGB verpflichtet, die erheblichen 

Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu 

überwachen.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung ist in der Abwägung zu berücksichtigen (vgl. § 2 Abs. 4 

BauGB). 

 

1.1 Anlass und Zielsetzung 

Der derzeit gültige Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Rosenfeld mit seinen Stadtteilen 

Bickelsberg, Brittheim, Heiligenzimmern, Isingen, Leidringen und Täbingen wurde im Jahr 

2005 zur Wirksamkeit gebracht. Der übliche Planungshorizont eines Flächennutzungsplans 

von 15 Jahren ist somit erreicht. 

Die im wirksamen FNP dargestellten Bauflächen wurden fast vollständig in Anspruch 

genommen oder sie stehen für eine zukünftige Entwicklung nicht zur Verfügung. Seine 

vorbereitende Funktion hinsichtlich eines zukünftigen Bodennutzungskonzepts kann der 

bestehende FNP daher nicht mehr erfüllen. Aus diesem Grund soll der Flächennutzungsplan 

fortgeschrieben werden. Zieljahr ist das Jahr 2035.  

Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wird für das Gemeindegebiet die sich aus 

der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den 

voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt Rosenfeld in den Grundzügen dargestellt. 

Das Erfordernis der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ergibt sich aus der 

Verantwortung der Stadt Rosenfeld, für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung Sorge zu 

tragen und diese rahmensetzend für die Bebauungspläne vorzugeben, sodass diese aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt werden können. 
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1.2 Gebietsbeschreibung 

Angaben zum Standort 

Der Planungsraum für den FNP umfasst die Stadt Rosenfeld mit den 6 Stadtteilen Bickelsberg, 

Brittheim, Heiligenzimmern, Isingen, Leidringen und 

Täbingen. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über 

eine Fläche von 5111 ha und liegt am westlichen 

Rand des Zollernalbkreises. Angrenzende 

Gemeinden sind Haigerloch, Sulz a.N., Vöhringen, 

Oberndorf, Epfendorf, Dietingen, Zimmern u.d.B., 

Dautmergen und Geislingen. 

Insgesamt leben im Gemeindegebiet 6.474 

Menschen (Stand 31.12.21), davon über ein Drittel 

direkt in Rosenfeld.  

 

Aus der Bevölkerungszahl und der Flächengröße 

ergibt sich eine Einwohnerdichte von 154 EW / km² (Landeswert im Jahr 2019 lag bei 311 

EW/km²). Die weitere Bevölkerungsverteilung auf die einzelnen Ortschaften gibt obige Tabelle 

wieder. 

 

(unmaßstäblich)  

Abbildung 1: Gebiet des Flächennutzungsplans (FNP) der Stadt Rosenfeld mit seinen Stadtteilen 

Rosenfeld gesamt 6.474 

Rosenfeld 2.591 

Bickelsberg 576 

Brittheim 394 

Heiligenzimmern 824 

Isingen 611 

Leidringen 962 

Täbingen 516 

Einwohner Stand 31.12.21 (Meldebuch) 
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Allgemeine landschaftliche Charakteristik 

Naturräumlich ist das Planungsgebiet Teil des Westlichen Albvorlandes. Dieses lässt sich im 

Planungsraum in die Einheit des ĂKleinen Heubergsñ und die ĂKeuperrandh¿gel des Kleinen 

Heubergsñ gliedern. Der mittlere und südliche Teil des Planungsraumes mit den Stadtteilen 

Bickelsberg, Brittheim, Leidringen, Isingen, Täbingen und Teile von Rosenfeld ist der Einheit 

des ĂKleinen Heubergsñ zuzuordnen, der nºrdlich und westliche Teil mit Heiligenzimmern 

gehºrt zu den ĂKeuperrandh¿gel des Kleinen Heubergsñ. 

Kennzeichnend für das Planungsgebiet ist das nach Nordwesten weitvorspringende 

Albvorland, was eine relativ ebene Hochfläche entstehen lässt. Es wird am nördlich und 

nordwestlichen Außenrand von dem Stufenrand der Keuperrandhügel und dem daran 

angrenzenden, bewegten Hügelland begrenzt. Im Rücken des Kleinen Heubergs bildet der 

weiche hügelige Stufenrand vor dem steilen Albtrauf die natürliche Grenze. 

Die Hochflªchen des ĂKleinen Heubergsñ werden vorrangig ackerbaulich genutzt. Das daran 

nördlich und nordwestlich angrenzende steile Hügelland der Keuperstufe ist meist bewaldet, 

wobei Nadelwälder dominieren. Die flacheren Hügelbereiche und die Hänge entlang der 

Bachtäler sind als Grünland oder Streuobst bewirtschaftet.  

Klimatisch wird das Planungsgebiet wesentlich durch die Lage zwischen Schwarzwald und 

Schwäbischer Alb bestimmt. Entsprechend der mittleren Höhenlage liegt die vorherrschende 

mittlere Jahrestemperatur überwiegend zwischen 7-8°C. Etwas höhere 

Jahresdurchschnittstemperaturen wurden mit 8-9°C in der Tallage des Stunzachtals bei 

Heiligenzimmern erfasst (LUBW 2006). Das Planungsgebiet liegt im Regenschatten des 

Schwarzwaldes, weshalb hier im Durchschnitt zwischen 750 und 850 mm Niederschlag im 

Jahr fallen, wobei die Menge von Südwesten nach Nordosten im Planungsgebiet abnimmt 

(LUBW 2006). Die großräumigen Winde kommen überwiegend aus südwestlicher und 

nordöstlicher Richtung (LUBW 2006).  

 

1.3 Vorhabensbeschreibung 

FNP-Änderungen 

Die FNP-Änderungen umfassen 14 Neuausweisungen, 11 Nutzungsänderungen, 33 

nachrichtliche Übernahmen und vier Rücknahmen, welche sich in den Stadtteilen Rosenfeld 

Kernstadt, Bickelsberg, Brittheim, Heiligenzimmern, Isingen, Leidringen und Täbingen 

befinden.  

Jede geplante Änderung wird in Form eines tabellarischen Steckbriefes bearbeitet. Flächen 

für die bereits ein rechtsgültiger Bebauungsplan vorliegt, werden nachrichtlich in den 

Flächennutzungsplan übernommen. Für diese Gebiete ist im Zuge der Fortschreibung des 

Flächennutzungsplanes keine Umweltprüfung notwendig, da diese bereits bei Aufstellung der 

jeweiligen Bebauungspläne durchgeführt wurde. Ähnliches gilt für Gebiete, die in ihrer Fläche 

reduziert oder ganz zurückgenommen werden. Für diese Flächen ist kein Verfahren und somit 

auch eine Umweltprüfung notwendig. 
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Tabelle 1: Liste der geplanten FNP-Änderungen 

Gebiet Anmerkung 

1 Rosenfeld Kernstadt 

Nr. 1.1:  geplante Wohnbauflªche ĂSteinbrunnengªrtenñ Neuausweisung 

Nr. 1.2:  geplante Wohnbaufläche  
 ĂWeingärten-Schlosser IVñ 

Neuausweisung 

Nr. 1.3:  geplante Wohnbauflªche ĂOberöschleñ Neuausweisung 

Nr. 1.4:  geplante gewerbliche Bauflªche ĂHinter Lauñ Nutzungsänderung 

Nr. 1.5:  geplante gewerbliche Baufläche  
 ĂDornbrunnenñ, Erweiterung 

Neuausweisung  

Nr. 1.6:  geplante gewerbliche Baufläche  
 ĂSchönbühl, 3. Änderungñ 

Nutzungsänderung 

Nr. 1.7:  Wohnbaufläche ĂSteinmªurenñ 
nachrichtliche Übernahme, 
Neuausweisung 

Nr. 1.8:  gewerbliche Baufläche  
 ĂDornbrunnen I, 6.  nderungñ 

nachrichtliche Übernahme 

Nr. 1.9:  gewerbliche Bauflªche ĂDornbrunnen IIIñ 
nachrichtliche Übernahme, 
Nutzungsänderung 

Nr. 1.10:  gewerbliche Bauflªche ĂDornbrunnen IVñ nachrichtliche Übernahme 

Nr. 1.11:  gewerbliche, gemischte und Wohnbaufläche  
 ĂRosenfeld Westñ 

nachrichtliche Übernahme, 
Nutzungsänderung  

Nr. 1.12:  Sonderbauflªche ĂGartenhausgebiet Fªrberhaldeñ 
nachrichtliche Übernahme, 
Nutzungsänderung 

Nr. 1.13:  gemischte Bauflªche ĂRosenfelder Talñ 
nachrichtliche Übernahme,  
tlw. Neuausweisung 

Nr. 1.14:  Verkehrsflächen  
 ĂParkplatzñ und Wohnmobilstellplatz 

nachrichtliche Übernahme 

Nr. 1.15:  Gemischte Bauflªche ĂRote Haldewegñ / 
 Gr¿nflªche ĂPfingsthaldeñ 

Flächenkorrektur 

Nr. 1.16:  Gemischte Bauflªche ĂFlurst¿ck 73/2ñ Nutzungsänderung 

Nr. 1.17:  Wohnbauflªche ĂFlurstück 552ñ Nutzungsänderung 

Nr. 1.18:  R¿cknahme Geplante Wohnbauflªche ĂHinter Lauñ Rücknahme 

2 Stadtteil Bickelsberg 

Nr. 2.1:  geplante Sonderbaufläche  
 ĂSport- und Freizeitareal Affolterñ 

Neuausweisung 

Nr. 2.2:  gemischte Baufläche  
 ĂFlurst¿cke 223, 224, 225/1, 226ñ 

Neuausweisung 
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Gebiet Anmerkung 

Nr. 2.3:  gewerbliche Bauflªche ĂSt¿tzengartenñ nachrichtliche Übernahme 

Nr. 2.4:  Sonderbauflªche f¿r Schuppen ĂAffolterñ 
nachrichtliche Übernahme,  
tlw. Neuausweisung 

3 Stadtteil Brittheim 

Nr. 3.1:  geplante Wohnbauflªche ñBr¿hlñ Neuausweisung 

Nr. 3.2:  geplante gemischte Bauflªche ĂTeilflªche  
 Flurst¿ck 73ñ 

Neuausweisung 

Nr. 3.3:  geplante gewerbliche Baufläche  
ĂOsterlangen, Erweiterungñ 

Neuausweisung 

Nr. 3.4:  Wohnbauflªche ĂTurmstraÇeñ 
nachrichtliche Übernahme,  
tlw. Neuausweisung, 
Nutzungsänderung 

Nr. 3.5  Wohnbauflªche ĂTeilfläche Flurstück 370ñ nachrichtliche Übernahme 

Nr. 3.6:  geplante Sonderbaufläche für Schuppen  
 ĂNeue  ckerñ 

nachrichtliche Übernahme 

Nr. 3.7:  Sonderbaufläche ĂKleingartengebiet I u. II  
 (Sandwiesen u. Tal)ñ 

nachrichtliche Übernahme,  
Neuausweisung 

Nr. 3.8:  Einrichtung für den Gemeinbedarf ĂSternwarteñ Nutzungsänderung 

Nr. 3.9:  Rücknahme geplante Wohnbaufläche  
 ĂHummelbergñ 

Rücknahme 

4 Stadtteil Heiligenzimmern 

Nr. 4.1:  Wohnbauflªche ĂKohl-Hofªcker IIIñ tlw. Nutzungsänderung 

Nr. 4.2:  geplante gewerbliche Bauflªche ĂJakobshofñ Neuausweisung 

Nr. 4.3:  geplante gewerbliche Baufläche  
 ĂSeewiesen, Erweiterungñ 

Neuausweisung 

Nr. 4.4:  gemischte Bauflªche ĂSeewiesen, 2. Änderungñ Nutzungsänderung 

Nr. 4.5:  geplante Sonderbaufläche für Schuppen  
 ĂWeiher, 2. Erweiterungñ 

Neuausweisung 

Nr. 4.6:  Sonderbaufläche für Schuppen  
 ĂWeiher und 1. Erweiterungñ 

nachrichtliche Übernahme, 
Neuausweisung 

Nr. 4.7:  gewerbliche Bauflªche ĂSeewiesenñ 
Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 

Nr. 4.8:  Sonderbauflªche ĂSportgelªnde Rotenb¿hlñ 
Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 

Nr. 4.9:  Fläche für Wald  
 ĂBogenschieÇplatz Heiligenzimmernñ 

Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 
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Gebiet Anmerkung 

Nr. 4.10: Fläche für Wald ĂFischerei Heiligenzimmernñ 
Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 

Nr. 4.11: gemischte Bauflªche ĂFlurst¿ck 1040ñ 
nachrichtliche Übernahme,  
tlw. Neuausweisung, 
Nutzungsänderung 

5 Stadtteil Isingen 

Nr. 5.1:  geplante gemischte Bauflªche ĂFlurst¿ck 62ñ Neuausweisung 

Nr. 5.2:  geplante Sonderbaufläche für Schuppen  
 ĂHinter Hofenñ 

Neuausweisung 

Nr. 5.3:  gemischte Bauflªche ĂAbrundungssatzung  
 HofenstraÇeñ 

nachrichtliche Übernahme,  
tlw. Neuausweisung 

Nr. 5.4:  Wohnbauflªche ĂVor Lohñ nachrichtliche Übernahme 

Nr. 5.5:  Wohnbauflªche ĂOb der Kirche, 4.  nderungñ 
Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 

Nr. 5.6:  Gr¿nflªche ĂSpielplatz Isinger Hofñ 
Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 

6 Stadtteil Leidringen 

Nr. 6.1:  Sonderbaufläche für Sport und Erholung  
 ĂEspelbergñ 

Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 

Nr. 6.2:  Gr¿nflªche ĂSportplatz Leidringenñ Nutzungsänderung, Rücknahme 

Nr. 6.3:  gemischte Bauflªche ĂHofstetten IIñ 
nachrichtliche Übernahme,  
tlw. Neuausweisung, 
Nutzungsänderung 

Nr. 6.4:  geplante Sonderbauflªche f¿r Schuppen ĂGieÇenñ nachrichtliche Übernahme 

Nr. 6.5:  geplante Sonderbaufläche für Schuppen  
 ĂIsinger Wegñ 

nachrichtliche Übernahme,  
tlw. Neuausweisung 

Nr. 6.6:  gewerbliche und gemischte Bauflªche ĂBr¿hlñ nachrichtliche Übernahme 

Nr. 6.7:  gemischte Bauflªche ĂFlurst¿ck 222ñ 
Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 

Nr. 6.8:  Wohnbauflªche ĂHaldeñ nachrichtliche Übernahme 

7 Stadtteil Täbingen 

Nr. 7.1:  gemischte Baufläche  
 ĂAbrundungssatzung Br¿hlstraÇe IIñ 

nachrichtliche Übernahme 

Nr. 7.2:  gemischte Bauflªche ĂAbrundungssatzung  
 Br¿hlstraÇeñ 

nachrichtliche Übernahme 

Nr. 7.3:  Sonderbauflªche f¿r Schuppen ĂSchalternñ nachrichtliche Übernahme 
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Gebiet Anmerkung 

Nr. 7.4:  geplante gemischte Bauflªche ĂWerrenñ Nutzungsänderung 

Nr. 7.5:  Gr¿nflªche ĂFischerei Tªbingenñ 
Nutzungsänderung,  
nachrichtliche Übernahme 

Nr. 7.6:  R¿cknahme Gr¿nflªche ĂSportplatzñ Rücknahme 
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1.4 Berücksichtigung der Umweltziele aus Fachgesetzen und übergeordneter 

Fachplanung  

Im Rahmen der Umweltprüfung sind die Ziele des Umweltschutzes aus den Fachgesetzen und 

der übergeordneten Fachplanung einschließlich deren Berücksichtigung im Bauleitplan 

darzustellen. Im vorliegenden Flächennutzungsplan sind nachfolgend aufgelistete 

Umweltziele der einschlägiger Fachgesetze und Fachpläne relevant:  

Tabelle 2: Darstellung der relevanten Umweltschutzziele der Fachgesetze und deren 

Berücksichtigung im Bauleitplan  

Fachgesetz 

 

Umweltschutzziel Berücksichtigung im Bauleitplan 

BauGB  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

 

 

 

§ 1a Abs. 2 BauGB 

 

 

§ 1a Abs. 3 BauGB 

 

 

 

 

§ 1a Abs. 4 BauGB 

 

 

 

 

 

§ 1a Abs. 5 BauGB 

 

 

Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, 

einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege 

 

Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 

Boden  

 

Berücksichtigung von Vermeidung und Ausgleich 

voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes und der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

Bei Betroffenheit von NATURA 2000 Gebieten sind die 

Vorschriften des BNatSchG über die Zulässigkeit und 

Durchführung von derartigen Eingriffen einschließlich der 

Einholung der Stellungnahme der Europäischen 

Kommission anzuwenden 

 

Für Änderungsflächen im direkten 

Umfeld oder innerhalb von Natura 2000-

Gebieten wurde eine Natura 2000-

Vorprüfung durchgeführt. 

 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes ist durch 

geeignete Maßnahmen Rechnung zu tragen  

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

BNatSchG 

§ 1 Abs. 1 BNatSchG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33 Abs 1 BNatSchG 

 

 

 

 

 

ĂNatur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen 

Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 

Menschen é. nach MaÇgabe der nachfolgenden Absªtze 

so zu schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt, 

2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit 

und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erhol-

ungswert von Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die 

Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die 

Wiederherstellung von Natur und Landschaft (allgemeiner 

Grundsatz).ñ 

 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĂAlle Verªnderungen und Stºrungen, die zu einer erheb-

lichen Beeinträchtigung eines Natura 2000-Gebiets in 

seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck 

maßgeblichen Bestandteilen führen können, sind 

unzulªssig.ñ 

Für Änderungsflächen im direkten 

Umfeld oder innerhalb von Natura 2000-

Gebieten wurde eine Natura 2000-

Vorprüfung durchgeführt. 
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Fachgesetz 

 

Umweltschutzziel Berücksichtigung im Bauleitplan 

 

§ 44 Abs 1 BNatSchG 

ĂEs ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten 

Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen    

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und 

der europäischen Vogelarten während der Fort-

pflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 

und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 

Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden 

Tiere der besonders geschützten Arten aus der     

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 

oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 

zu zerstºren (Zugriffsverbote).ñ 

Berücksichtigung in Umweltbericht und 

in Spezieller artenschutzrechtlicher 

Prüfung auf Bebauungsplanebene 

 

BBodSchG  

§ 1 BBodSchG  

 

 

Sicherung und Wiederherstellung der Funktionen des 

Bodens. 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

WRRL 

Art. 1 

 

a) ĂVermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie 

Schutz und Verbesserung des Zustands der 

aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen 

abhäng-enden Landökosysteme und Feuchtgebiete 

im Hinblick auf deren Wasserhaushaltñ 

b) ĂFºrderung einer nachhaltigen Wassernutzung éñ 

c) ĂAnstreben eines stªrkeren Schutzes und einer 

Verbesserung der aquatischen Umwelt, u. a. durch 

spezifische Maßnahmen zur schrittweisen Reduzier-

ung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von 

prioritªren Stoffen éñ 

d) Ă éReduzierung der Verschmutzung des 

Grundwassers und Verhinderung seiner weiteren 

Verschmutzung.ñ 

e) ĂBeitrag zur Minderung der Auswirkungen von 

¦berschwemmungen und D¿rrené.ñ 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

WHG 

§ 5 Abs 1 WHG 

 

 

Allgemeine Sorgfaltspflichten: 

1. Vermeidung einer nachteiligen Veränderung der 

Gewässereigenschaften 

2. Sparsame Verwendung des Wassers  

3. Erhaltung der Leistungsfähigkeit des 

Wasserhaushalts 

4. Vermeidung einer Vergrößerung und Beschleunig-

ung des Wasserabflusses  

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

BImSchG 

§ 1 Abs 1 BImSchG 

 

 

Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, Boden, 

Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sach-

güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Vorbeugung 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen. 

 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 
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Fachgesetz 

 

Umweltschutzziel Berücksichtigung im Bauleitplan 

ROG 

§ 2 ROG 

 

 

Die Grundsätze der Raumordnung sind im Sinne einer 

nachhaltigen Raumentwicklung anzuwenden. Dies 

schließt u. a. die Sicherung und den nachhaltigen Schutz 

von natürlichen Ressourcen, den Schutz des Freiraums 

und den Erhalt und die Entwicklung von 

Kulturlandschaften mit ein.  

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

DSchG 

§ 1 Abs 1 DSchG 

 

 

ĂEs ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, 

die Kulturdenkmale zu schützen und zu pflegen, 

insbesondere den Zustand der Kulturdenkmale zu 

überwachen sowie auf die Abwendung von Gefährdungen 

und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzuwirkenñ 

 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

 
 

Tabelle 3: Darstellung der relevanten Umweltschutzziele der übergeordneten Fachpläne und 

deren Berücksichtigung im Bauleitplan 

Fachplan Umweltschutzziel/ 

Ausweisung inkl. räumliche Zuordnung 

Berücksichtigung im Bauleitplan 

Regionalplan Neckar-

Alb (2013) 

Ausweisung:  

- siehe Umweltbeurteilung der jeweiligen Gebiete 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

FNP Rosenfeld  

(2005) 

Ausweisung:  

- siehe Umweltbeurteilung der jeweiligen Gebiete 

Berücksichtigung in Umweltbericht 

 

2 Methodik 

2.1 Untersuchungsumfang und Beurteilungsgrundlagen 

Die Beschreibung, Analyse und Bewertung der Umweltbelange Tiere/Pflanzen, Boden, 

Wasser, Luft/Klima, Landschaft, Fläche, Mensch sowie Kultur- und sonstige Sachgüter erfolgt 

getrennt nach Landschaftspotenzialen. Die räumliche Abgrenzung der jeweiligen Unter-

suchungsräume orientiert sich hierbei vor allem an den vom Vorhaben ausgehenden 

Wirkungen, die zu erheblichen Beeinträchtigungen der Umweltbelange führen können. Als 

Grundlage zur Bewertung der Bedeutung der Umweltbelange und zur Einschätzung der 

ökologischen Beeinträchtigung des Eingriffs dienen die Ökokontoverordnung des Landes       

Baden-W¿rttemberg vom 19.12.2010 und die ĂEmpfehlungen f¿r die Bewertung von Eingriffen 

in Natur und Landschaft in der Bauleitplanungñ (LFU 2005). Die Bewertung der 

Leistungsfähigkeit von Böden erfolgt zudem in Anlehnung an die Arbeitshilfe ĂDas Schutzgut    

Boden in der naturschutzfachlichen Eingriffsregelungñ (LUBW 2012, Bodenschutzheft 24). 

Die Untersuchungsgebietsabgrenzung und die zur Beurteilung der jeweiligen Umweltbelange 

herangezogenen Grundlagen und Methoden können der nachfolgenden Tabelle entnommen 

werden.  
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Tabelle 4: Darstellung des Untersuchungsumfangs 

Umweltbelange Abgrenzung Untersuchungsgebiet  Beurteilungsgrundlage und Methode 

Tiere/Pflanzen  Änderungsbereiche des FNP mit Betrachtung 

der angrenzenden Lebensräume  

¶ Biotoptypenkartierung 

Nach der Ökokontoverordnung des Landes Baden-

Württemberg  

¶ Natura 2000-Vorprüfung 

Auf Grundlage vorhandener Daten und einer Über-

sichtsbegehung  

Boden  Änderungsbereiche des FNP ¶ Funktionsbezogene Bewertung der 

betroffenen Böden 

Nach der Ökokontoverordnung des Landes Baden- 

Württemberg und LUBW 2012 (Bodenschutzheft 24) 

Wasser Änderungsbereiche des FNP ¶ Grundwasserneubildung 

¶ Grundwasserleiter 

¶ Wasserschutzgebiete  

¶ Struktur- und Gewässergüte bei Ober-

flächengewässer 

¶ Überschwemmungsgebiete       

Nach den Empfehlungen der LFU 2005 

Luft/Klima  Änderungsbereiche des FNP und klimatische 

Wirkungsbereiche der Vorhaben 

¶ Kaltluftentstehung 

¶ Kaltluftabfluss 

¶ Luftregenerationsfunktion 

¶ Klimapufferung 

¶ Immissionsschutzfunktion 

Nach den Empfehlungen der LFU 2005  

Landschaft Änderungsbereiche des FNP und Bereiche der 

Einsehbarkeit 

¶ Eigenart und Vielfalt 

¶ Einsehbarkeit 

¶ Natürlichkeit 

Nach den Empfehlungen der LFU 2005 

Fläche Änderungsbereiche des FNP mit angrenzenden 

Gebieten 

¶ Flächenverbrauch  

¶ Zersiedelung  

Gutachterliche Einschätzung 

Mensch Änderungsbereiche des FNP mit angrenzenden 

Gebieten 

¶ Eignung als Wohnraum 

¶ Erholungseignung 

¶ Erholungsnutzung 

¶ Erholungseinrichtungen 

Gutachterliche Einschätzung  

Kultur- und sonstige 

Sachgüter 

Änderungsbereiche des FNP mit angrenzenden 

Gebieten 

¶ Schutzstatus eines Kulturgutes 

¶ Seltenheit im regionalen und landes-

kulturellen Kontext  

Gutachterliche Einschätzung  

 

2.2 Abschätzung der Erheblichkeit  

Um die Erheblichkeit der vorhabensbezogenen Beeinträchtigungen zu ermitteln, wurde in 

Anlehnung an Barsch et al. 2003 eine Matrix erstellt, in der die funktionale Bedeutung des 

betroffenen Bezugsraumes (fünf Kategorien) der vom Vorhaben ausgehenden 

Funktionsbeeinträchtigung (ebenfalls fünf Kategorien) gegenübergestellt und daraus die 

Intensität der Auswirkung (fünf Kategorien) für den jeweiligen Umweltbelang abgeleitet wird. 

Die Kategorien hoch und sehr hoch werden als erhebliche Beeinträchtigung eingestuft, die 

Kategorien mittel, gering und sehr gering führen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung.  

Nicht in jedem Fall führt der Gebrauch der Matrix bei der Ermittlung der Erheblichkeit von 

Eingriffsauswirkungen zu einem sinnvollen Ergebnis. Ergänzend wird mit dem verbal-

argumentativen Ansatz gearbeitet, um Maßnahmen zur Vermeidung, Eingriffsminderung so-

wie Vorbelastungen in der Bewertung berücksichtigen zu können. 
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Tabelle 5: Fünfstufige Matrix zur Ermittlung der Erheblichkeit der Eingriffswirkungen 

Intensität der 
Auswirkung  

Funktionale Bedeutung des Bezugsraumes / Bewertung 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

F
u

n
k
ti

o
n

s
b

e
e

in
tr

ä
c

h
ti

g
u

n
g

 

sehr gering sehr gering gering gering mittel 
mittel 

hoch 

gering gering gering  mittel 
mittel 

hoch 
hoch 

mittel gering mittel 
mittel 

hoch 
hoch hoch 

hoch mittel 
mittel 

hoch 
hoch hoch sehr hoch 

sehr hoch 
mittel 

hoch 
hoch hoch sehr hoch sehr hoch 

 

Die Betroffenheit / Eingriffserheblichkeit wird wie folgt beurteilt: 

 

Grad der Erheblichkeit: 

 

 

2.3 Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 

erforderlichen Daten  

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Daten sind nicht aufgetreten. 

  Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

  Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

  
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

  Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 
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3 Wirkfaktoren der Planung 

Die Auswirkungen und Beeinträchtigungen, die bei Realisierung der Vorhaben für den 

Naturhaushalt, die Landschaft und die Wohnqualität entstehen, werden als Projektwirkungen 

zusammengefasst. Sie lassen sich in bau-, anlagen- und betriebsbedingt gliedern. 

 

3.1 Wirkfaktoren der Bauphase 

· Baustelleneinrichtung, Lagern von Baumaterial, Baustraßen 

· Bodenabtrag und Bodenumlagerung 

· Bodenverdichtung durch Baumaschinen 

· Entfernen der Vegetation im Baufeld 

· Schadstoff- und Staubemissionen durch Baumaschinen, unsachgemäßen Umgang, 
Unfälle 

· Lärm, Erschütterung durch Maschinen und Transportverkehr 

 

3.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

· Flächeninanspruchnahme durch Überbauung und Versiegelung 

· Zerschneidung von Funktionsbeziehungen und Trenneffekte  

· Verlust an Vegetationsstrukturen 

· Veränderungen im Relief und Landschaftsbild 

 

3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

· Schadstoffemissionen: Abgase, Abwärme, Abwasser, Abfälle, Energie, 
wassergefährdende Stoffe z.B. bei Unfällen 

· Immissionswirkungen durch geplante Nutzungsänderungen sowie Verkehr (Lärm, 
Staub, Schadstoffe) 

· Beunruhigung durch erhöhte Betriebsamkeit (Anwesenheit von Personen etc.) 
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4 Umweltauswirkungen der Planung 

(Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes und der zu erwartenden Auswirkungen) 

Die nachfolgenden Tabellen geben einen Überblick über die Umweltsituation im jeweiligen 

Planungsraum sowie die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt: 

 

Tabelle 6: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.1 (Stadt Rosenfeld: Geplante 

Wohnbauflªche ĂSteinbrunnengªrtenñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.1  

(Stadt Rosenfeld: Geplante Wohnbauflªche ĂSteinbrunnengªrtenñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Gemarkung: Rosenfeld 

Lage: Östlich angrenzend an ein 

bestehendes Wohngebiet der 

Stadt Rosenfeld, östlicher 

Ortsrand 

 
Nutzung 

Landwirtschaftliche Ackernutzung 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 2,67 ha 

Nutzungszweck:  

Geplante Wohnbaufläche 

Art der Änderung 

Neuausweisung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - Regionaler Grünzug (VRG), Plangebiet liegt vollständig 

innerhalb 

- Gebiet für Bodenerhaltung (VBG), Plangebiet liegt 

vollständig innerhalb 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - Fläche für die Landwirtschaft 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisung im Gebiet  

Umgebung:  

- FFH-Mªhwiese ĂStreuobstbestand westlich Braike (NO 

Rosenfeld)ñ (Erfassungseinheit-Nr. 

6510800046052576), ca. 120 m östlich des Plangebiets 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Biotopverbundplanung: 

Biotopverbund mittlerer Standorte  

 

- Biotopverbund mittlerer Standorte: ca. 23.800 m² 

Suchraum 500 m liegen innerhalb des Plangebiets 

Sonstige Schutzgebiete - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- westlich angrenzendes Wohngebiet  

- südlich angrenzendes Wohngebiet in Planung 
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Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Einzelbäume (41.22) 

Acker (37.10, teilweise mit Unkrautvegetation 37.11) 

 

Waldbetroffenheit:  

 

 

hoch 

sehr gering - 
gering 

 

Tiere/Pflanzen  

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Fledermäuse, Dicke Trepse 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: - 

Natura 2000: Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten. In der näheren Umgebung des Vorhabensgebiet liegen 

keine Natura 2000- Gebiete.  Eine Natura 2000-Vorprüfung wird nicht benötigt. 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen durch 

Kulissenbildung.  

- Zerschneidung des Biotopverbunds mittlerer Standorte  

- Durch den Bau und den anschließenden Betrieb des Wohngebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können.  

 
 

 

 

 
 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde-Pelosol aus lehmig-tonigen 

Fließerden und Rendzina aus Kalksteinzersatz 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Schwerer Lehmboden (LT 4 V, LT 5 V)  
-  

 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 
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Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂMittel- und Unterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets oder der näheren 

Umgebung 

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffeinträge aus den Transport- und 

Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 

unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit Siedlungsrelevanz (Kaltluft fließt in das westlich gelegene 

Siedlungsgebiet) und geringer Luftregenerationsfunktion (eine kleine Feldhecke). 

mittel - hoch 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit 

Siedlungsrelevanz überplant. Hierdurch ergeben sich Beeinträchtigungen für das lokale Kleinklima der 

Stadt Rosenfeld 

 

  



FRITZ & GROSSMANN / STADT ROSENFELD  Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 - Ubericht 

 24 

Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Ackerbaulich genutzte Offenlandfläche am Ortsrand mit anthropogener Überprägung durch das im 

Westen angrenzende Wohngebiet.  

      

mittel  

Foto 1: Ackerfläche im Süden des Plangebiets, 

Blickrichtung Westen 

Foto 2: Ackerflächen im Norden des Plangebiets, 

Blickrichtung Südwesten 

 

Foto 3: Bäume und Holzlager innerhalb des 

Plangebiets 

 

Naturraum: ĂSüdwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: mittel (Siedlungsgebiet im Westen, nördlich liegt eine 

Obstbaumwiese, von Süden und Osten gut einsehbar) 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen 

- Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten Wohngebietes  

 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet liegt im Außenbereich. Im Flächennutzungsplan stehen keine weiteren 
Wohnbauflächen mehr zur Verfügung. Die wohnbauliche Entwicklung konzentriert sich im östlichen Bereich 
der Ortslage. Die Ausweisung eines neuen Wohngebiets in diesem Bereich bietet sich daher an. Sie soll 
den dringlichen Bedarf an Wohnraum decken.  

Durch flächensparendes Bauen kann der Eingriff in den Umweltbelang Fläche gemindert werden.  
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Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Wohngebiet: westlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine geringe bis durchschnittliche erholungsbezogene Ausstattung 

und eine mittlere landschaftliche Attraktivität 

- Südlich angrenzend an das Plangebiet verläuft ein ausgewiesener Wanderweg 

 

hoch 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion im angrenzenden Wohngebiet durch bauliche Überprägung 
 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum (alle Wegeverbindungen in der freien Landschaft bleiben erhalten) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärmemissionen durch Nutzung der geplanten Wohnbaufläche 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

Nördlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich der archäologische Prüffall ĂW¿stung Steinbrunnen mit 

abgegangener Kapelle St. Nikolausñ (ID: 101286758_0). Ca. 70 m westlich des Plangebiets befindet sich 

das archªologische Kulturdenkmal ĂVilla rustica Steinmaurenñ (ID: 96609801_0), welches nach §2 des 

Denkmalschutzgesetzes von Baden-Württemberg (DSchG) geschützt ist. Sofern die Belange des 

Denkmalschutzes berücksichtigt werden, ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und die Nutzung des Wohngebiets muss mit dem Anfallen von zahlreichen 

Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt werden, sind 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
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Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Bewohner/Eigentümer des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden. 

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten kann es aufgrund austretender Treibstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen 

Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt kommen. Die eingesetzten Baufahrzeuge unterliegen einer 

regelmäßigen technischen Wartung. 

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der zu erwartenden Nutzung des 

Wohngebietes nicht vorhanden. 

 

 

Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 

Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept inkl. eventuell erforderlicher Artenschutzmaßnahmen wird auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens erstellt.  

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Wohngebiet sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 7: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.2 (Stadt Rosenfeld: Geplante 

Wohnbauflªche ĂWeingªrten-Schlosser IVñ) 

 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.2  

(Stadt Rosenfeld: Geplante Wohnbauflªche ĂWeingªrten-Schlosser IVñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Gemarkung: Rosenfeld 

Lage: Östlich und südlich 

angrenzend an ein geplantes 

Wohngebiet  

 Nutzung 

Landwirtschaftliche 

Grünlandnutzung, Ackernutzung 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 1,26 ha 

Nutzungszweck:  

Geplante Wohnbaufläche 

 

 

Art der Änderung 

Neuausweisung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - Regionaler Grünzug (VRG), Plangebiet liegt vollständig 

innerhalb 

- Gebiet für Bodenerhaltung (VBG), Plangebiet liegt 

vollständig innerhalb 

FNP Rosenfeld (2005) - Fläche für die Landwirtschaft 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisung im Gebiet  

Umgebung: 

- FFH-Mªhwiese ĂStreuobstbestand westlich Braike (NO 

Rosenfeld)ñ (Erfassungseinheit-Nr. 

6510800046052576), ca. 120 m nordöstlich 

- FFH-Mªhwiese ĂWiesenkomplex südlich Braike (NO 

Rosenfeld)ñ (Erfassungseinheit-Nr. 

6510800046053935), ca. 210 m östlich 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung:  

- Biotop ĂDrei Feldgehºlze an der Pfingsthalde Nó 

Rosenfeldñ (Biotop-Nr. 177184178743), südlich 

angrenzend an das Plangebiet 

- Biotop ĂFeldgehºlz II āPfingsthaldeó bei Rosenfeldñ 

(Biotop-Nr. 177184171301), ca. 50 m südwestlich 

- Biotop ĂFeldgehºlz und naturnaher Bachabschnitt N' 

Riedm¿hle (O' Rosenfeld)ñ (Biotop-Nr. 177184178744), 

ca. 200 m südöstlich 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Biotopverbundplanung: 

Biotopverbund mittlerer Standorte 

 

- Biotopverbund mittlerer Standorte: ca. 10.290 m² 

Suchraum 500 m liegen innerhalb des Plangebiets 

 

Sonstige Schutzgebiete - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 
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Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- nahegelegenes Wohngebiet 

Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)  

Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation (37.11) 

 

Waldbetroffenheit:  

 

 

mittel 

sehr gering 

 

Tiere  

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Fledermäuse, evtl. Spelztrespe 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: --- 

Natura 2000: Im Umfeld des Plangebiets befinden sich keine Natura 2000-Gebiete, die durch das Vorhaben 

beeinträchtigt werden könnten. Auf eine Natura 2000-Vorprüfung kann verzichtet werden. 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna (insb. Offenlandarten) der nahen Umgebung 

Störungen durch Kulissenbildung.  

- Zerschneidung des Biotopverbunds mittlerer Standorte  

- Durch den Bau und die anschließende Nutzung des Wohngebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können.  

 
 

 

 

 
 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde, Pelosol 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Tonboden (T 4 V)  

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

mittel 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 

 

 

 

 

Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂUnterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets und im nahen Umfeld.  

 

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffeinträge aus den Transport- und 

Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 

unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter Siedlungsrelevanz (geringe Steigung) mittel  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter 

Siedlungsrelevanz überplant. Hierdurch ergeben sich geringfügige Beeinträchtigungen für das lokale 

Kleinklima der Stadt Rosenfeld. 
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Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Landwirtschaftliche Offenlandfläche in Ortsrandnähe  mittel - hoch 

Naturraum: ĂS¿dwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: mittel (Beschränkung durch Ortsrand, von nördlicher und östlicher 

Richtung gut einsehbar) 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen. 

- Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten Wohngebietes (z.B. durch parkierende Autos und 

Besucher) 
 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet grenzt im Westen und Norden an weitere geplante Wohnbauflächen. Unmittelbar 

südlich befindet sich ein bestehendes Wohngebiet. Das Plangebiet trägt somit langfristig zu einer sinnvollen 

Arrondierung des Siedlungsrands bei.  
 

 

 

Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Geplantes Wohngebiet: westlich und nördlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

Bestehendes Wohngebiet: unmittelbar südlich des Plangebiets mit eingeschränkten Sichtbezug 

durch dazwischen liegende Gehölzstrukturen 

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine durchschnittliche erholungsbezogene Ausstattung und eine 

mittlere landschaftliche Attraktivität 

- Die nördlich angrenzende Straße ist als Wanderweg ausgewiesen  

 

hoch 

hoch 

 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch städtisch-technische Überprägung 
 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum (Alle Wegeverbindungen in die freie Landschaft bleiben erhalten) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoffemissionen durch Nutzung des geplanten Wohngebietes 
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Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter (nicht als Denkmal ausgewiesene Zeugen der Industrie, Gewerbe- und 

Zeitgeschichte ï Lagerstätten, bergrechtlich genehmigte Felder und Rohstoffsicherungsflächen ï sonstige 

Ressourcen hoher Nutzungsfähigkeit, Barsch et al. 2003) sind im Planungsgebiet nicht bekannt. 

 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und die Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und die Nutzung des Wohngebietes muss mit dem Anfallen von zahlreichen 

Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt werden, sind 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

 

 

 

 

 

Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Anwohner des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden.  

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und der anschließenden Nutzung des Wohngebiets kann es aufgrund austretender 

Treib- und Betriebsstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt 

kommen. Die eingesetzten Bau- und Transportfahrzeuge sowie die privaten Fahrzeuge der Anwohner 

unterliegen einer regelmäßigen technischen Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der zu erwartenden wohnlichen Nutzung 

nicht vorhanden. 

 

 

Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 
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Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept wird auf Ebene des Bebauungsplanverfahrens erstellt.  

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter 

Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 8: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.3 (Stadt Rosenfeld: Geplante 

Wohnbauflªche ĂOberöschleñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.3  

(Stadt Rosenfeld: Geplante Wohnbauflªche ĂOberöschleñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Gemarkung: Rosenfeld 

Lage: nördlicher Ortsrand von 

Rosenfeld  

 
Nutzung 

Landwirtschaftliche 

Grünlandnutzung, Ackernutzung 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 1,5 ha 

Nutzungszweck:  

Geplante Wohnbaufläche 

 

 

Art der Änderung 

Neuausweisung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - Gebiet befindet sich am Rande eines Vorranggebietes 

Regionaler Grünzug im Bereich der planerischen 

Unschärfe 

- Gebiet für Bodenerhaltung (VBG), Plangebiet liegt 

vollständig innerhalb 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - Fläche für die Landwirtschaft 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Biotopverbundplanung - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung  

Sonstige Schutzgebiete - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren Umgebung 

Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- angrenzendes Wohngebiet 

Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)  

Acker (37.10, teilweise mit Unkrautvegetation 37.11) 

 

Waldbetroffenheit:  

 

 

mittel 

sehr gering 

 

Tiere/Pflanzen 

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Fledermäuse, Dicke Trespe 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: Wanstschrecke 

Natura 2000: Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten. In der näheren Umgebung des Vorhabensgebiet liegen 

keine Natura 2000- Gebiete.  Eine Natura 2000-Vorprüfung wird nicht benötigt. 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen durch 

Kulissenbildung (Vorbelastung durch südlich angrenzendes Wohngebiet).  

- Durch den Bau und den anschließenden Betrieb des Wohngebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können. 
 

 
 

 

 
 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde-Pelosol aus lehmig-tonigen 

Fließerden und Rendzina aus Kalksteinzersatz 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Tonboden (T 2 b 2, T 4 V, LT 4 V)   
-  

 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 

 

 

 

 

Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂMittel- und Unterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets oder näheren 

Umgebung.  

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffeinträge aus den Transport- und 

Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 

unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 
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Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter Siedlungsrelevanz (geringe Steigung, randliches 

Eindringen in den Siedlungskörper von Rosenfeld) und ohne Luftregenerationsfunktion. 

mittel  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter 

Siedlungsrelevanz überplant. Hierdurch ergeben sich geringfügige Beeinträchtigungen für das lokale 

Kleinklima der Stadt Rosenfeld. 

 

Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Landwirtschaftliche Offenlandfläche am Ortsrand mit anthropogener Überprägung durch das im 

Süden angrenzende Wohngebiet.  

mittel 

Naturraum: ĂS¿dwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: gering (Wohngebiet im Süden und Westen, Wald im Norden und im 

Westen, von Osten einsehbar) 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen. 

- Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten Wohngebietes (z.B. durch parkierende Autos) 

 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet liegt im Außenbereich angrenzend an ein bestehendes Wohngebiet. Im 

Flächennutzungsplan stehen keine weiteren Wohnbauflächen mehr zur Verfügung.  

Durch flächensparendes Bauen kann der Eingriff in den Umweltbelang Fläche gemindert werden. 
 

 

 

Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Wohngebiet: südlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

Sondergebiet: ca. 170 m nordöstlich des Plangebiets 

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine durchschnittliche erholungsbezogene Ausstattung und eine 

mittlere landschaftliche Attraktivität 

- Innerhalb des Geltungsbereichs sind keine öffentlichen Freizeit- und Erholungseinrichtungen 

vorhanden. In ca. 170 m südlich des Plangebiets verläuft ein ausgewiesener Wanderweg.  

 

hoch 

gering 

 

 

mittel 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch städtisch-technische Überprägung 
 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum (alle Wegeverbindungen in die freie Landschaft bleiben erhalten) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoffemissionen durch Nutzung des geplanten Wohngebietes 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

Ca. 20 m s¿dºstlich befindet sich das archªologische Kulturdenkmal ĂVilla rusticañ (ID: 96609801). Sofern 

die Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden, ergeben sich keine erheblichen 

Beeinträchtigungen.   

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und die Nutzung des Wohngebiets muss mit dem Anfallen von zahlreichen 

Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt werden, sind 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

     

 

 

 

Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Bewohner/Eigentümer des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden. 

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten kann es aufgrund austretender Treibstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen 

Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt kommen. Die eingesetzten Baufahrzeuge unterliegen einer 

regelmäßigen technischen Wartung. 

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der zu erwartenden Nutzung des 

Wohngebietes nicht vorhanden. 

 

 

Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 
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Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept inkl. eventuell erforderlicher Artenschutzmaßnahmen wird auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens erstellt.  

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Wohngebiet sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 9: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.4 (Stadt Rosenfeld: Geplante 

gewerbliche Bauflªche ĂHinter Lauñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.4  

(Stadt Rosenfeld: Geplante gewerbliche Baufläche ĂHinter Lauñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Gemarkung: Bickelsberg 

Lage: Südlich angrenzend an ein 

bestehendes Gewerbegebiet, 

südwestlicher Ortsrand von 

Rosenfeld 

 
Nutzung 

Landwirtschaftliche 

Grünlandnutzung, Ackernutzung 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 4,75 ha 

gewerbliche Baufläche:              
ca. 2,83 ha 

eingeschränktes  
Gewerbegebiet: ca. 1,92 ha 

 

Nutzungszweck:  

Geplante gewerbliche Baufläche 

Geplantes eingeschränktes 
Gewerbegebiet 

 

 

 

Art der Änderung 

Nutzungsänderung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - keine Ausweisung im Gebiet 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - geplante gemischte Baufläche 

- geplante Wohnbaufläche 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisung im Gebiet und in näherer Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung Ausweisungen im Plangebiet: 

- FFH-Mªhwiese ĂMªhwiese 1 s¿dlich Industriegebiet 

Rosenfeldñ (MW-Nr. 6510800046054258), innerhalb des 

Plangebiets, ca. 1760 m² 

- FFH-Mªhwiese ĂMªhwiese II s¿dliche Ortsrandlage von 

Rosenfeldñ (MW-Nr. 6510800046054262), innerhalb des 

Plangebiets, ca. 1760 m² 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung: 

- Biotop ĂSumpfseggen-Riede s¿dlich Rosenfeldñ (Biotop-

Nr. 177184178668), ca. 130 m südlich 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisung im Gebiet und in näherer Umgebung 

Biotopverbundplanung: 

Biotopverbund mittlerer Standorte 

 

- Biotopverbund mittlerer Standorte: 3.050 m² Kernfläche 

(2 Stück), 17.750 m² Kernraum liegen randlich innerhalb 

des Plangebiets 

Sonstige Schutzgebiete - keine Ausweisung im Gebiet und in näherer Umgebung 

Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- nördlich angrenzendes Gewerbegebiet 

- östlich angrenzende Landstraße L390 
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Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Magerwiese mittlerer Standorte, kartierte FFH-Mähwiese (33.43) 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)  

Acker (37.10) 

Teilversiegelter Weg (60.23) 

 

Waldbetroffenheit:  

 

 

hoch 

mittel 

sehr gering 

sehr gering 

Tiere/Pflanzen  

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Fledermäuse, Dicke Trespe 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: Wanstschrecke 

Natura 2000: Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten. In der näheren Umgebung des Vorhabensgebiet liegen 

keine Natura 2000- Gebiete.  Eine Natura 2000-Vorprüfung wird nicht benötigt. 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Verlust von FFH-Mähwiesen 

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen durch 

Kulissenbildung (Vorbelastung durch angrenzendes Gewerbegebiet und Landstraße).  

- Verlust von Kernflächen/Kernräumen des Biotopverbunds mittlerer Standorte 

- Durch den Bau und den anschließenden Betrieb des Gewerbegebiets ergeben sich Schadstoff- und 

Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte Lebensräume 

beeinträchtigen können. 
 

 
 

 

 

 
 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde-Pelosol aus lehmig-tonigen 

Fließerden und Rendzina aus Kalksteinzersatz 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Tonboden (T 2 b 2), Lehmboden (L 4 V), schwerer Lehmboden (LT 4 V)  
-  

 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 
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Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂMittel- und Unterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets  

- Der ĂKohlbrunnenbachñ (Gewªsser-ID: 2065) fließt ca. 80 m südlich des Plangebiets. Durch 

die Entfernung zwischen dem ĂKohlbrunnenbachñ und dem Plangebiet sind keine erheblichen 

Auswirkungen auf den ĂKohlbrunnenbachñ zu erwarten. 

 

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffeinträge aus den Transport- und 

Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 

unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit Siedlungsrelevanz (Kaltluft dringt randlich in das Wohngebiet der 

Stadt Rosenfeld) und ohne Luftregenerationsfunktion. 

mittel  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit 

Siedlungsrelevanz überplant. Hierdurch ergeben sich geringfügige Beeinträchtigungen für das lokale 

Kleinklima der Stadt Rosenfeld. 

 

Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Landwirtschaftliche Offenlandfläche am Ortsrand mit anthropogener Überprägung durch das im 

Norden angrenzende Gewerbegebiet und die östlich angrenzende Landstraße L390. 

mittel  
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Naturraum: ĂS¿dwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: mittel (Gewerbegebiet im Norden, Wohngebiet im Westen, von 

westlicher und südlicher Richtung gut einsehbar) 

  

Foto 1: Grünfläche, Blickrichtung Osten Foto 2: Westliche Ackerfläche und Schotterweg, 

Blickrichtung Osten 

 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen. 

- Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten Gewerbegebietes (z.B. durch parkierende Autos und 

Besucher) 
 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet liegt im Außenbereich schließt jedoch südlich an ein bereits bestehendes 

Gewerbegebiet an. Zudem liegt östlich ein bestehendes Wohngebiet und westlich ein geplantes 

Gewerbegebiet. Das Vorhaben fügt sich somit gut in die Umgebung ein und führt zu einer Arrondierung der 

Ortslage. Zudem war das Gebiet im ursprünglichen Flächennutzungsplan (2005) als ein geplantes 

Mischgebiet ausgewiesen.  

Durch flächensparendes Bauen kann der Eingriff in den Umweltbelang Fläche gemindert werden.   

 

 

 

Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Gewerbegebiet: nördlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

Wohngebiet: östlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug 

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine geringe erholungsbezogene Ausstattung und eine mittlere 

landschaftliche Attraktivität 

- nördlich des Plangebiets in ca. 80 m Entfernung verläuft ein ausgewiesener Rad- und 

Wanderweg durch das bestehende Gewerbegebiet.  

 

gering 

hoch 

 

 

gering 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch technische Überprägung. Es bestehen bereits starke 

Vorbelastungen durch bestehendes Gewerbegebiet. 
 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum (Alle Wegeverbindungen in die freie Landschaft bleiben erhalten) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoffemissionen durch Nutzung des geplanten eingeschränkten 

Gewerbegebietes bzw. der gewerblichen Baufläche. Es bestehen bereits starke Vorbelastung durch 

bestehendes Gewerbegebiet.  

 

 

 

 

 

Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Planungsgebiet nicht bekannt.  
 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und die Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und den Betrieb des Gewerbegebietes muss mit dem Anfallen von 

zahlreichen Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt 

werden, sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

 

 

 

 

 

Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Gewerbeunternehmen des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden.  

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und dem anschließenden Betrieb des Gewerbegebiets kann es aufgrund 

austretender Treib- und Betriebsstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigungen für den 

Naturhaushalt kommen. Die eingesetzten Bau- und Betriebsfahrzeuge sowie die privaten Mitarbeiterfahrzeuge 

unterliegen einer regelmäßigen technischen Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der zu erwartenden gewerblichen 

Nutzung nicht vorhanden. 
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Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 

Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept inkl. eventuell erforderlicher Artenschutzmaßnahmen wird auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens erstellt. 

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Gewerbegebiet sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 10: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.5 (Stadt Rosenfeld: Geplante 

gewerbliche Bauflªche ĂDornbrunnen Erweiterungñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.5  

(Stadt Rosenfeld: Geplante gewerbliche Bauflªche ĂDornbrunnen Erweiterungñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Gemarkung: Bickelsberg 

Lage: Südwestlicher Stadtrand, 

angrenzend an bestehendes 

Gewerbegebiet der Stadt 

Rosenfeld  

 Nutzung 

Landwirtschaftliche 

Grünlandnutzung, Ackernutzung 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 13,9 ha 

 

Nutzungszweck:  

Geplante gewerbliche Baufläche 

 

 

Art der Änderung 

Neuausweisung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - Regionaler Grünzug (VRG), Plangebiet liegt teilweise 

innerhalb 

- Gebiet für Bodenerhaltung (VBG), Plangebiet liegt 

teilweise innerhalb 

- Gebiet für Landwirtschaft (VRG), Plangebiet liegt 

teilweise innerhalb 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - Fläche für die Landwirtschaft 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisung im Gebiet und in der näheren 

Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung: 

- FFH-Mªhwiese ĂGlatthafer-Wiese I N Leidringenñ (MW-

Nr. 6510800046053679), südlich angrenzend an das 

Plangebiet 

- FFH-Mªhwiese ĂMªhwiese 1 s¿dlich Industriegebiet 

Rosenfeldñ (MW-Nr. 6510800046054258), östlich 

angrenzend an das Plangebiet 

- FFH-Mªhwiese ĂMªhwiese 2 s¿dlich Industriegebiet 

Rosenfeldñ (MW-Nr. 6510800046054259), östlich 

angrenzend an das Plangebiet 

- FFH-Mªhwiese ĂGlatthafer-Wiese III N Leidringenñ (MW-

Nr. 6510800046053678), ca. 95 m südlich 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung: 

- Biotop ĂSumpfseggen-Riede s¿dlich Rosenfeldñ (Biotop-

Nr. 177184178668), südlich angrenzend an das 

Plangebiet 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisung im Gebiet und in der näheren 

Umgebung 

Biotopverbundplanung: 

Biotopverbund mittlerer Standorte 

 

- Biotopverbund mittlerer Standorte: 32.400 m² Suchraum 

500 m und 29.500 m² Suchraum 1000 m liegen randlich 

innerhalb des Plangebiets 

Sonstige Schutzgebiete - keine Ausweisung im Gebiet und in der näheren 

Umgebung 
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Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- nordöstlich angrenzendes Gewerbegebiet 

Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)  

Acker (37.10) 

Teilversiegelte Straße (60.23) 

Völlig versiegelte Straße (60.21) 

 

Waldbetroffenheit:  

 

 

mittel 

gering 

sehr gering 

sehr gering 

Tiere/Pflanzen 

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Fledermäuse, Dicke Trespe 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: Wanstschrecke 

Natura 2000: Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten. In der näheren Umgebung des Vorhabensgebiet liegen 

keine Natura 2000- Gebiete.  Eine Natura 2000-Vorprüfung wird nicht benötigt. 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen durch 

Kulissenbildung.  

- Zerschneidung des Biotopverbunds mittlerer Standorte  

- Durch den Bau und den anschließenden Betrieb des Gewerbegebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können. 
 

 
 

 

 

 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde-Pelosol aus lehmig-tonigen 

Fließerden und Rendzina aus Kalksteinzersatz 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Tonboden (T 2 b 2, T 3 V, T 4 V), Lehmboden (L 2 b 2), schwerer 

Lehmboden (LT 3 V, LT 4 V, LT 5 V)  

 

-  

 

 

 

mittel - hoch 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 

 

 

 

 

Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂMittel- und Unterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets  

- Der ĂKohlbrunnenbachñ (Gewªsser-ID: 2065) fließt südlich angrenzend des Plangebiets. 

 

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 

 

 

 

 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers und Oberflächengewässers durch baubedingte 

Schadstoffeinträge aus den Transport- und Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser und das Oberflächengewässer durch 

Betriebsstoffe (z.B. bei unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 

- Eintrag von Schmutzwasser in das Gewässer   

 

 

 

 

 
 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter Siedlungsrelevanz (geringe Steigung) und ohne 

Luftregenerationsfunktion  

mittel  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter 

Siedlungsrelevanz überplant. Hierdurch ergeben sich geringfügige Beeinträchtigungen für das lokale 

Kleinklima der Gemeinde Ratshausen 
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Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Landwirtschaftliche Offenlandfläche am Ortsrand mit anthropogener Überprägung durch das im 

Osten angrenzende Gewerbegebiet.  

  

mittel 

Foto 1: Südliche Grünfläche, östlich angrenzend das 

bestehende Gewerbegebiet, Blickrichtung Süden 

Foto 2: Ackerfläche, Blickrichtung Norden 

Naturraum: ĂS¿dwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: hoch  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen. 

- Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten Gewerbegebietes (z.B. durch parkierende Autos und 

Besucher) 
 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet liegt im Außenbereich schließt jedoch westlich an ein bereits bestehendes 

Gewerbegebiet an. Das Vorhaben fügt sich somit gut in die Umgebung ein. Durch flächensparendes Bauen 

kann der Eingriff in den Umweltbelang Fläche gemindert werden.   
 

 

 

Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Gewerbegebiet: östlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine durchschnittliche erholungsbezogene Ausstattung und eine 

mittlere landschaftliche Attraktivität 

- Innerhalb des Plangebiets liegt ein ausgewiesener Rad- und Wanderweg. 

 

niedrig 

 

 

mittel 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch technische Überprägung (Vorbelastung durch bestehendes 

Gewerbegebiet, große Entfernung zum Wohngebiet und somit geringe Beeinträchtigung) 
 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum  

- Überplanung bzw. starke Beeinträchtigung des innerhalb des Plangebiets liegenden Rad- und 

Wanderweges (Vorbelastung durch bestehendes, östlich angrenzendes Gewerbegebiet) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoffemissionen durch Nutzung des geplanten Gewerbegebietes  

 

 

 

 

Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

In ca. 130 m südlich des Plangebiets befindet sich der archäologische Pr¿ffall ĂSiedlung allg.ñ (ID: 

103379631_0) und in ca. 130 m westlich des Plangebiets liegt der archäologischen Prüffall ĂSiedlung allg.ñ 

(ID: 103375015_0). Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet ergeben sich keine Beeinträchtigungen für die 

Prüffälle.  
 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und die Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und den Betrieb des Gewerbegebiets muss mit dem Anfallen von zahlreichen 

Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt werden, sind 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

 

 

 

 

 

Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Gewerbeunternehmen des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden.  

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und dem anschließenden Betrieb des Gewerbegebiets kann es aufgrund 

austretender Treib- und Betriebsstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigungen für den 

Naturhaushalt kommen. Die eingesetzten Bau- und Betriebsfahrzeuge sowie die privaten Mitarbeiterfahrzeuge 

unterliegen einer regelmäßigen technischen Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der zu erwartenden gewerblichen 

Nutzung nicht vorhanden. 
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Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 

Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept inkl. eventuell erforderlicher Artenschutzmaßnahmen wird auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens erstellt. 

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Gewerbegebiet, sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 11: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.6 (Stadt Rosenfeld: Geplante 

gewerbliche Bauflªche ĂSchönbühl, 3. Änderungñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 1.6  

(Stadt Rosenfeld: Geplante gewerbliche Bauflªche ĂSchönbühl, 3. Änderungñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Gemarkung: Rosenfeld 

Lage: Östlicher Ortsrand von 

Rosenfeld, innerörtliche Lage 

 
Nutzung 

Innerörtliche Grünlandflächen, 

asphaltierte Flächen 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 0,95 ha 

 

Nutzungszweck:  

Geplante gewerbliche Baufläche 

 

 

Art der Änderung 

Nutzungsänderung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - keine Ausweisung im Gebiet 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - Gemischte Baufläche 

- Wohnbaufläche 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisung im Gebiet  

Umgebung:  

- FFH-Mªhwiese ĂWiesenkomplex s¿dlich Braike (NO 

Rosenfeld)ñ (MW-Nr. 6510800046053935), ca. 130 m 

nördlich des Plangebiets 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung:  

- Biotop ĂFeldgehºlz und naturnaher Bachabschnitt N' 

Riedm¿hle (O' Rosenfeld)ñ (Biotop-Nr. 177184178744), 

ca. 50 m nördlich des Plangebiets 

- Biotop ĂAuwaldstreifen an der Stunzach bis zur Mündung 

des Sulzbachesñ (Biotop-Nr. 177184171271, ca. 20 

südlich des Plangebiets 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Biotopverbundplanung - keine Ausweisung im Gebiet 

Sonstige Schutzgebiete - keine Ausweisung im Gebiet oder der näheren Umgebung 

Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- westlich angrenzendes Gewerbegebiet 

- südlich angrenzende Landstraße L415 

Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Streuobstbestand, stark verbuscht (45.40)  

Magerwiese, verbracht (33.43) 

Völlig versiegelte Straße oder Platz (60.21) 

 

Waldbetroffenheit:  

 

 

mittel - hoch 

mittel - hoch 

sehr gering 
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Tiere/Pflanzen 

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Haselmaus, Fledermäuse, 

Zauneidechsen 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: Wanstschrecke 

Natura 2000: Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten. In der näheren Umgebung des Vorhabensgebiet liegen 

keine Natura 2000- Gebiete.  Eine Natura 2000-Vorprüfung wird nicht benötigt. 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen durch 

Kulissenbildung.  

- Durch den Bau und den anschließenden Betrieb des Gewerbegebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können.  

 
 

 

 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Pelosole und Braunerden aus Fließerden 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung: keine Bodendaten verfügbar (innerörtliche Böden, 

vorbelastet) 

 

 

gering 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 

 

 

 

 

Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂOberkeuper und oberer Mittelkeuperñ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

gering - mittel 
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Oberflächenwasser: 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets  

- Der ĂGänswasenñ (Gewªsser-ID: 10218) fließt ca. 30 m südlich des Plangebiets. Zwischen 

dem ĂGªnswasenñ und dem Plangebiet liegt eine LandstraÇe. Aufgrund der Entfernung des 

Plangebiets zum ĂGªnswasenñ und der dazwischenliegenden LandstraÇe sind keine 

Beeinträchtigungen des Oberflächengewässers zu erwarten.   

- In ca. 50 m nºrdlich des Plangebiets flieÇt der ĂWeingartenbach (Gewªsser-ID: 10219). 

Zwischen dem Plangebiet und dem ĂWeingartenbachñ liegt ein Mischgebiet. Bei der 

Entfernung des Plangebiets zum ĂWeingartenbachñ und aufgrund des dazwischenliegenden 

Mischgebiets sind keine Beeinträchtigungen des Oberflächengewässers zu erwarten.   

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffeinträge aus den Transport- und 

Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 

unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit Vorbelastungen (versiegelte Flächen), untergeordneter 

Siedlungsrelevanz und mittlerer Luftregenerationsfunktion (Einzelgehölze, Feldhecken) 

mittel  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche ohne 

Siedlungsrelevanz überplant. Weiterhin bestehen durch die bereits versiegelten Flächen 

Vorbelastungen. Durch die Überplanung des Gebiets gehen Gehölze, welche einen Beitrag zur 

Luftregeneration bringen, verloren. Hierdurch ergeben sich Beeinträchtigungen für das lokale 

Kleinklima der Gemeinde Ratshausen. Der Eingriff ist als mittel zu bewerten.  

 

Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Innerörtliche Grünfläche mit stark verbuschtem Streuobstbestand und anthropogener Überprägung 

durch die bereits versiegelten Flächen und die Lage östlich des bestehenden Gewerbegebiets und 

südlich des bestehenden Wohngebiets. Weiterhin grenzt südlich die Landstraße L415 an das 

Plangebiet.   

gering -mittel 
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Naturraum: ĂS¿dwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: gering 

  

Foto 1: Blick auf den westlichen Bereich des 

Plangebiets, Blickrichtung Süden 

Foto 2: Blick auf den verbuschten Streuobstbestand, 

Blickrichtung Norden 

 

  

-  

Foto 3: Verbrachte Wiese, Blickrichtung Nordwesten Foto 4: Östlicher Bereich des Plangebiets, 

Blickrichtung Osten 

 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen. 

- Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten Gewerbegebietes (z.B. durch parkierende Autos und 

Besucher) 
 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet liegt im Innenbereich der Stadt Rosenfeld und beinhaltet teilweise bereits versiegelte 

Flächen. Die innerörtliche Nachverdichtung ist als positiv zu werten, da dadurch Außenbereichsflächen 

erhalten bleiben.  
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Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Gewerbegebiet: westlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

Mischgebiet: nördlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug (westlicher Teil des 

Plangebiets liegt innerhalb) 

Wohngebiet: nördlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug (östlicher Teil des Plangebiets 

liegt innerhalb) 

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine geringe erholungsbezogene Ausstattung und eine mittlere 

landschaftliche Attraktivität. 

- In ca. 120 m westlich des Plangebiets verläuft ein ausgewiesener Wanderweg  

 

gering 

mittel 

 

hoch 

 

 

 

gering - mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch städtisch-technische Überprägung 
 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum (alle Wegeverbindungen in die freie Landschaft bleiben erhalten) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoffemissionen durch Nutzung der geplanten gewerblichen Baufläche 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

In ca. 50 m südlich des Plangebiets befindet sich das nach §2 DSchtG geschütztes archäologische 

Kulturdenkmal ĂM¿hle, abgegangene Riedm¿hleñ (ID: 101289988_0). Es soll kein Eingriff in das außerhalb 

des Plangebiets liegende Kulturdenkmal erfolgen. Somit ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen.  

In ca. 170 m nördlich des Plangebiets befindet sich der archäologische Pr¿ffall ĂKeramikfundñ (ID: 

101990020_0). Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet ergeben sich keine Beeinträchtigungen.  

        

 

     

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und die Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und den Betrieb der gewerblichen Baufläche muss mit dem Anfallen von 

zahlreichen Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt 

werden, sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
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Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Gewerbeunternehmen des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden.  

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und dem anschließenden Betrieb des Gewerbegebiets kann es aufgrund 

austretender Treib- und Betriebsstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigungen für den 

Naturhaushalt kommen. Die eingesetzten Bau- und Betriebsfahrzeuge sowie die privaten Mitarbeiterfahrzeuge 

unterliegen einer regelmäßigen technischen Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der zu erwartenden gewerblichen 

Nutzung nicht vorhanden. 

 

 

Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 

Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets, v. a. im Bezug auf Pflanzung von Gehölzen 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept inkl. eventuell erforderlicher Artenschutzmaßnahmen wird auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens erstellt. 

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Gewerbegebiete, sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 12: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 2.1 (Stadtteil Bickelsberg: geplante 

Sonderbauflªche ĂSport- und Freizeitareal Affolterñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 2.1  

(Stadtteil Bickelsberg: geplante Sonderbauflªche ĂSport- und Freizeitareal Affolterñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Stadtteil: Bickelsberg 

Gemarkung: Bickelsberg 

Lage: Nördlicher Ortsrand von 

Bickelsberg, außerörtliche Lage, 

nördlich eines bestehenden 

Sondergebiets 

 

Nutzung 

Landwirtschaftliche 

Grünlandnutzung 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 1,39 ha 

 

Nutzungszweck:  

geplante Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung ĂSport, Freizeit, 
Erholungñ 

 

 
Art der Änderung 

Neuausweisung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - Plangebiet liegt vollumfänglich in einem Regionalen 

Grünzug (VRG) 

- Plangebiet liegt vollumfänglich in einem Gebiet für 

Bodenerhaltung (VBG) 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - Fläche für die Landwirtschaft 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisung im Gebiet  

Umgebung:  

- ca. 230 m nordwestlich des Planungsgebiets befindet 

sich das FFH-Gebiet ĂGebiete zwischen Bisingen, 

Haigerloch und Rosenfeldñ (Schutzgebiets-Nr. 7619311) 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisung im Gebiet  

Umgebung:  

- FFH-Mªhwiese ĂStreuobstbestand ºstlich Graben (N 

Bickelsberg)ñ (MW-Nr. 6510800046053220), ca. 8 m 

nordöstlich 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung:  

- Biotop ĂNasswiese am nºrdlichen Ortsrand von 

Bickelsbergñ (Biotop-Nr. 177184178681), ca. 190 m 

östlich des Plangebiets 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung:  

- Generalwildwegeplan ĂKleiner Heuberg/Oberndorf 

(Südwestliches Albvorland) ï Rammert (Schönbuch und 

Glemswald)ñ (ID: 9), ca. 1,3 km nördlich des Plangebiets 

Biotopverbundplanung 

 

- keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung:  

- Biotopverbund mittlerer Standorte: die oben genannte 

FFH-Mªhwiese ĂStreuobstbestand östlich Graben (N 

Bickelsberg)ñ stellt eine Kernflªche des mittleren 

Biotopverbundes dar, weitere Kern- und Verbundflächen 

befinden sich in der weiteren Umgebung 

- Biotopverbund feuchte Standorte: das oben genannte 

Offenlandbiotop ĂNasswiese am nºrdlichen Ortsrand von 

Bickelsbergñ stellt eine Kernflªche des feuchten 

Biotopverbundes dar, weitere Kernflächen befinden sich 

keine in der näheren Umgebung 

Sonstige Schutzgebiete - ca. 230 m nördlich befindet sich das Naturschutzgebiet 

ĂHªselteicheñ (Schutzgebiets-Nr. 4.098) 
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Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- B-Plan Sondergebiet ĂSport- und Freizeitareal Affolterñ, Entwurf (Fritz & Grossmann Umweltplanung GmbH, 
26.11.2021) 

- HPA Sondergebiet ĂSport- und Freizeitareal Affolterñ, Entwurf (Fritz & Grossmann Umweltplanung GmbH, 
26.11.2021) 

- Umweltbericht Sondergebiet ĂSport- und Freizeitareal Affolterñ, Entwurf (Fritz & Grossmann Umweltplanung 
GmbH, 26.11.2021) 

Vorbelastungen 

- südlich angrenzendes Sondergebiet (Staub- und Lärmbelastung, landwirtschaftliche Überprägung) 

- Verdolung des oberen Grunbachs 

- zeitweilig auftretende Geruchs- und Schadstoffbelastungen durch angrenzende landwirtschaftliche Nutzung (Gülle, 

Jauche) 

Vorhaben 

Der Turn- und Sportverein Bickelsberg 1913 e.V. beabsichtigt am nördlichen Ortsausgang des Stadtteils Bickelsberg 

ein generationenübergreifendes Sport- und Freizeitareal mit vielfältigem Spiel- und Bewegungsangebot zu schaffen. 

Das Areal bietet mit seiner Lage im Landschaftsraum und seiner guten Erreichbarkeit eine ideale Grundlage für die 

Planung und Realisierung eines attraktiven ĂGenerationen-Aktiv-Treffpunksñ. Die bisher nur leicht nach Norden und 

Westen ansteigende und weitgehend monotone Wiesenfläche wird durch eine klare Gliederung in Zonen 

unterschiedlicher Qualität und Nutzungsintensität zu einer erlebbaren Sport-, Spiel-, und Freizeitlandschaft. Dabei 

weicht das gegenwärtige strukturarme Landschaftsbild einer bewegten und spannenden Raumfolge mit verschiedenen 

Angeboten für alle Altersgruppen. Im Fokus stehen bei allen Angeboten der Sport- und Freizeitcharakter sowie der 

Aufenthalt in der freien Landschaft mit naturnahen Angeboten und weitgehend natürlichen Materialien. 

Folgende Angebote sind vorgesehen: 

Á Vereinsgebäude mit Terrassenbereich 

Á Grillpavillion 

Á zwei Beachvolleyballfelder 

Á Bewegungslandschaft und Fitnessparcour (z.B. Klettersandkasten, Boulderwand, Baumstämme, 

Baumstumpftreppe, Slackline, Boule, Vikingerschach, Wurfspiele) 

Á Grüne Begegnungs- und Kommunikationslandschaft 

Á Kleinspielfeld 

Á Mountainbikeparcour und Pumptrack (Wellenbahn) 
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Abbildung: Vorhabensskizze (Freiraumplanung Mangold, 2021) 

Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Einzelbäume (45.30b) 

Magerwiese mittlerer Standorte (33.43)  

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)  

Fettwiese mittlerer Standorte, artenarm (33.41)  

Rohboden, Baustelle (21.60) 

Waldbetroffenheit:  

 

 

hoch 

hoch 

mittel 

mittel 

sehr gering 

 

Tiere/Pflanzen 

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: Wanstschrecke 

Natura 2000: Eine Beeinträchtigung des ca. 230 m entfernt liegenden FFH-Gebiets ĂGebiete zwischen Bisingen, 

Haigerloch und Rosenfeldñ (Schutzgebiets-Nr. 7619311) durch das Vorhaben kann aufgrund der Entfernung 

ausgeschlossen werden.  
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Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Durch den Bau des Vereinsgebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen 

durch Kulissenbildung (Vorbelastung durch südlich liegende Gebäude des Sondergebiets).  

- Durch den Bau und den anschließenden Betrieb des Sondergebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können.  

 
 

 

 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde-Pseudogley, Braunerde-

Pararendzina, Pelosol und Pelosol-Braunerde  

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Tonboden (T 2 b 2), schwerer Lehmboden (LT 4 V)  
-  

 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 

 

 

 

 

Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂMittel- und Unterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Der ĂOberer Grunbachñ (Gewªsser-ID: 2071) fließt südlich innerhalb des Plangebiets. Dieser 

fließt unterirdisch und ist somit bereits stark verändert. Östlich angrenzend an das Plangebiet 

verläuft ein Randgraben.  

 

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 

 

 

 

sehr gering 

  



FRITZ & GROSSMANN / STADT ROSENFELD  Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 - Ubericht 

 66 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers und des Oberflächengewässers durch baubedingte 

Schadstoffeinträge aus den Transport- und Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser und das Oberflächengewässer durch 

Betriebsstoffe (z.B. bei unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen)  

 

 

 

 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit Siedlungsrelevanz (Kaltluft dringt randlich in das Siedlungsgebiet von 

Bickelsberg ein) und untergeordneter Luftregenerationsfunktion (Einzelgehölze). 

mittel  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit 

Siedlungsrelevanz und untergeordneter Luftregenerationfunktion überplant. Durch das Neupflanzen 

von Gehölzen und die Anlage von Grünflächen kann der Eingriff effektiv gemindert werden. Es ergeben 

sich lediglich geringfügige Beeinträchtigungen für das lokale Kleinklima des Stadtteils Bickelsberg. 

 

Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Naturraumtypische Offenlandfläche des ĂWestlichen Albvorlandesñ am Ortsrand mit anthropogener 

Überprägung durch das im Süden angrenzende Sondergebiet.  

mittel 

Naturraum: ĂWestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: hoch (südlich bestehendes Sondergebiet, von Westen, Norden und 

Osten einsehbar) 

  

Foto 1: Wiesenfläche innerhalb des Plangebiet. Im 

Hintergrund das südlich an das Plangebiet 

angrenzende Schuppengebiet. Blickrichtung Süden. 

Foto 2: Fettwiese im Vordergrund, Magerwiese im 

Hintergrund, Blickrichtung Norden 
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Foto 3: Fettwiese, Blickrichtung: Westen Foto 4: Blick auf die östlich des Plangebiet 

verlaufende Vöhringer Straße. Blickrichtung Norden.  

 

  

 

Foto 5: Rohbodenfläche/Baustelle südlich innerhalb 

des Plangebiets. Blickrichtung Nordosten.   

Foto 6: Graben mit Saum östlich angrenzend an den 

Geltungsbereich des Plangebiets. Blickrichtung 

Süden. 

 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen. 

- Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten Sondergebietes (z.B. durch parkierende Autos, 

Besucher, Freizeitnutzung) 
 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Die im Plangebiet vorgesehene Errichtung eines Sport- und Freizeitareals führt zur Inanspruchnahme von 

ca. 1,27 ha unbebauter Fläche im Außenbereich. Bei maximaler Ausnutzung des durch den Bebauungsplan 

geschaffenen Baurechts können 400 m² des Plangebiets überbaut bzw. versiegelt werden. Die restliche 

Fläche dient der Errichtung von Spielfeldern, dem Aufstellen von Sportgeräten und dem Schaffen von 

Begegnungs- und Entspannungszonen. Das Plangebiet grenzt im Süden an ein bestehendes 

Schuppengebiet. Im Südosten befindet sich ein geplantes Wohngebiet. Die innerhalb des 

Vorhabensbereichs geplanten Freizeiteinrichtungen sollen aus natürlichen Materialien hergestellt werden, 

sodass das Vorhaben mit dem im Regionalplan Neckar Alb 2013 ausgewiesenen Ziel ĂRegionaler Gr¿nzugñ 

(Vorbehaltsgebiet) einhergeht und sich gut in die Landschaft integriert.  

 

 

 

 

  



FRITZ & GROSSMANN / STADT ROSENFELD  Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035 - Ubericht 

 68 

Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Wohngebiet: ca. 10 südöstlich des Plangebiets mit Sichtbezug 

Sondergebiet: südlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine durchschnittliche erholungsbezogene Ausstattung und eine 

mittlere landschaftliche Attraktivität 

- Der östlich an das Plangebiet angrenzende ĂVºhringer StraÇeñ ist ein ausgewiesener Rad- 

und Wanderweg.  

 

hoch 

gering 

 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch Freizeitnutzung des Plangebiets. Da insbesondere im 

Zeitraum nachts die Lärmentwicklung in besonderem Maße vom Nutzerverhalten abhängt, erscheint 

eine Beschränkung der Nutzung der Anlage auf den Zeitbereich tags (bis 22 Uhr) zur Konfliktvermeidung 

zweckmäßig. 

 

 

 

Erholung  

Das Planungsvorhaben sieht die Errichtung eines Freizeitgeländes vor, welches unter anderem zu 

Erholungszwecken dienen soll. Somit wird der Umweltbelang Mensch in der Erholungsfunktion gestärkt.  

 

 

Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind im Planungsgebiet nicht bekannt. 
 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Durch die Nutzung des Gebiets zu Freizeitzwecken ist mit keinen erheblichen Umweltauswirkungen durch 

Schadstoffemissionen zu rechnen.  

Die einschlägigen rechtlichen Regelwerke bestimmen die ordnungsgemäße Errichtung und den Betrieb der 

Gebäude sowie den sachgerechten Umgang mit Abfällen und Abwässern.  

Die Verkehrsflächen und restlichen Oberflächen im Plangebiet sollen aus versickerungsfähigen Belägen 

hergestellt werden, damit das Niederschlagswasser auf diesen direkt versickert wird. Erhebliche 

Umweltbeeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  
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Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Unternehmen des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden. Die Nutzung erneuerbarer Energien wird durch die zulässigen Dachformen ermöglicht. 

Weiterhin sind Dachaufbauten für die Nutzung solarer Energie generell zulässig.  

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und dem anschließenden Betrieb des Sport- und Freizeitareals kann es aufgrund 

austretender Treibstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt 

kommen. Die eingesetzten Baufahrzeuge und die privaten PKWs unterliegen einer regelmäßigen technischen 

Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nicht vorhanden. 

 

 

Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 

Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Grundwasserschutz 

Sofern durch Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen wird, ist dies unverzüglich der Unteren 

Wasserbehörde des Landratsamtes Zollernalbkreis anzuzeigen. Für Baumaßnahmen im Grundwasser und für eine 

vorübergehende Ableitung von Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Aus Gründen des 

vorsorgenden Grundwasserschutzes kann dauerhaften Grundwasserableitungen nicht zugestimmt werden. Das 

Grundwasser ist sowohl während des Bauens als auch nach Fertigstellung des Vorhabens vor jeder Verunreinigung zu 

schützen (Sorgfalt beim Betrieb von Baumaschinen und im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Anwendung 

grundwasserunschädlicher Isolier-, Anstrich-, und Dichtungsmaterialien, kein Teerprodukte usw.) Abfälle jeglicher Art 

dürfen nicht in die Baugrube gelangen.  

 

Bodenschutz 

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der nicht zum Zwecke des Ausgleichs anderen Orts eingebracht wird, in 

nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Der durch das Bauvorhaben 

anfallende Oberboden ist auf dem Grundstück soweit möglich wieder zu verwenden. Nähere Ausführungen zum 

Vorgehen enthält die DIN 18915 Blatt 3 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung. 
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Altstandort 

Werden bei Erdarbeiten Altablagerungen angetroffen, ist das Landratsamt Zollernalbkreis unverzüglich zu verständigen. 

Kontaminierte Bereiche sind entsprechend der gesetzlichen Anforderungen zu entsorgen. Zu beachten ist grundsätzlich 

der Mustererlass der ARGEBAU 2001 (Mustererlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, 

insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren). 

 

Verwendung durchlässiger Beläge 

Oberflächen, einschließlich KFZ Stellflächen und Wege sind ausschließlich aus wasserdurchlässigen Belägen oder 

wasserrückhaltenden Materialien wie Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasengittersteinen, Pflaster mit Breitfugen oder 

wassergebundenen Decken zulässig. Ausgenommen hiervon sind Bodenflächen, die aus technischen Gründen 

versiegelt werden müssen. Generell sind Bodenversiegelungen auf das unabdingbare Maß zu reduzieren. 

 

Beseitigung des Niederschlagwassers  

Das unverschmutzte Oberflächenwasser ist getrennt vom Schmutzwasser abzuleiten.  

Maßnahmen der Grünordnung 

Pflanzgebote § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB  

Pflanzgebot 1 (PFG 1)  

Allgemeines Pflanzgebot 

Je angefangene 200 m², die bebaut werden oder in denen Sport- und Freizeiteinrichtungen angelegt werden, ist 

mindestens 1 standortgerechter, heimischer Laubbaum, vorzugsweise Obstbaum (Qualität: STU 12-14, 3-mal 

verpflanzt mit Ballen) zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Dabei sollen vor allem kleinbleibende Bäume (max. 8 

m) gepflanzt werden und es ist auf eine lückige Pflanzung (keine durchgehenden Heckenstrukturen an den 

Gebietsgrenzen) zu achten. Es können einzelne größere Bäume (> 8 m) mittig im Plangebiet oder an der östlichen 

Grenze gepflanzt werden.  

Für die Obstbäume sind die Empfehlungen des Landratsamtes Zollernalbkreis zu beachten. Eine Broschüre mit dem 

Titel ĂEmpfehlenswerte Obstsorten im Zollernalbkreisñ kann ¿ber die Internetseiten des Landratsamtes Zollernalbkreis 

bezogen werden. 

 

Pflanzbindung § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB 

Pflanzbindung 1 (PFB 1)  

Erhalt von Einzelbäumen 

Die in der Planzeichnung mit PFB 1 gekennzeichneten Einzelbäume (Obstbäume) sind dauerhaft zu erhalten. 

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Sondergebiet, sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 13: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 2.2 (Stadtteil Bickelsberg: gemischte 

Bauflªche ĂFlurst¿cke 223, 224, 225/1, 226ñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 2.2  

(Stadtteil Bickelsberg: gemischte Bauflªche ĂFlurst¿cke 223, 224, 225/1, 226ñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Stadtteil: Bickelsberg 

Gemarkung: Bickelsberg 

Lage: Innerörtliche Lage im 

Stadtteil Bickelsberg 

 Nutzung 

Innerörtliche Streuobstwiese 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 0,38 ha 

 

Nutzungszweck:  

Gemischte Baufläche 

 

 

Art der Änderung 

Neuausweisung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - Keine Ausweisung innerhalb des Plangebiets 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - Fläche für die Landwirtschaft 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisungen im Gebiet und der näheren 

Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisungen im Gebiet und der näheren 

Umgebung 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisungen im Gebiet und der näheren 

Umgebung 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisungen im Gebiet und der näheren 

Umgebung 

Biotopverbundplanung: 

Biotopverbund mittlerer Standorte 

 

- Biotopverbund mittlerer Standorte: 2.600 m² Kernfläche, 

innerörtliche Lage 

- Keine Biotopsverbundbeziehungen aufgrund der 

innerörtlichen Lage  

Sonstige Schutzgebiete - Naturdenkmal Ă1 Kastanie an der Kircheñ (Schutzgebiets-

Nr. 84170540317), ca. 25 m südöstlich des Gebiets 

Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- innerörtliche Lage  

- rundherum Mischgebiet 
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Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)  

Streuobstbestand (45.40) 

Völlig versiegelte Straße oder Platz (60.21) 

Von Bauwerken bestandene Fläche (60.10) 

Garten (60.60) 

 

Waldbetroffenheit:  

 

 

mittel 

hoch 

sehr gering 

sehr gering  

gering 

 

Tiere/Pflanzen 

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Fledermäuse 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: - 

Natura 2000: Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten. In der näheren Umgebung des Vorhabensgebiet liegen 

keine Natura 2000- Gebiete.  Eine Natura 2000-Vorprüfung wird nicht benötigt. 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Verlust einer Streuobstwiese. 

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen durch 

Kulissenbildung.  

- Verlust eines Kernflächenanteils des Biotopverbunds mittlerer Standorte 

- Durch den Bau und den anschließenden Betrieb des Mischgebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde-Pelosol aus lehmig-tonigen 

Fließerden und Rendzina aus Kalksteinzersatz 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Lehmboden (L 2 b 2)  
-  

 

 

 

hoch 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 

 

 

 

 

Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂMittel- und Unterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets oder der näheren 

Umgebung 

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffeinträge aus den Transport- und 

Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 

unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter Siedlungsrelevanz (innerörtliche Lage) und hoher 

Luftregenerationsfunktion (Obstbäume). 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter 

Siedlungsrelevanz überplant. Weiterhin gehen die innerhalb des Plangebiets stehenden Gehölze 

(Obstbäume) verloren. Hierdurch ergeben sich Beeinträchtigungen für das lokale Kleinklima des 

Stadtteils Bickelsberg. 
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Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Innerörtliche Obstbaumwiese mit anthropogener Überprägung durch das rundherum liegende 

Mischgebiet und die bestehende Bebauung innerhalb des Plangebiets.  

mittel 

Naturraum: ĂS¿dwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: sehr gering (innerörtliche Lage) 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung durch Nutzung der geplanten gemischten Baufläche (z.B. durch parkierende Autos, 

Besucher, Wohnnutzung) 
 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet liegt im Innenbereich und führt zu einer Nachverdichtung. Die innerörtliche 

Nachverdichtung ist als positiv zu werten, da dadurch Außenbereichsflächen erhalten bleiben. 

 

 

 

Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Mischgebiet: rund um das Plangebiet mit Sichtbezug  

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine geringe erholungsbezogene Ausstattung und eine mittlere 

landschaftliche Attraktivität. 

- In ca. 60 m östlich des Plangebiets verläuft ein ausgewiesener Rad- und Wanderweg  

 

mittel 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch städtisch-technische Überprägung durch die gemischte 

Baufläche. Da rund um das Plangebiet bereits ein Mischgebiet liegt werden sich die Beeinträchtigungen 

nicht maßgeblich über das bestehende Maß hinaus erweitern.  

 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum (alle Wegeverbindungen in die freie Landschaft bleiben erhalten) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoffemissionen durch Nutzung des geplanten Gewerbegebietes 
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Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt im Bereich des archäologischen Pr¿ffalls ĂSiedlung, Mittelalterñ (ID: 103830182_0). Für 

Baumaßnahmen, die mit größeren Erdbauarbeiten verbunden sind (z. B. Neubebauung oder längere 

Leitungstrassen) ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, die Auflagen enthalten kann. 

Weiterhin liegt ein Bau- und Kunstdenkmal ĂBauernhausñ (ID: 96609542_0), welches nach Ä2 DSchG 

geschützt ist, teilweise innerhalb des Plangebiets.    

Ein weiteres Bau- und Kunstdenkmal ĂBauernhausñ (ID: 96603077_0), welches nach §2 DSchG geschützt 

ist, liegt ca. 10 m südlich des Plangebiets. Eine nach §28 DSchG gesch¿tzte Gr¿nflªche ĂSaalkircheñ (ID: 

96603587_1) liegt ca. 3 m südöstlich des Plangebiets. Das nach §28 DSchG geschützte archäologisches 

Kulturdenkmal ĂKircheñ (ID: 101252624) liegt ca. 10 m südöstlich des Plangebiets und das nach §2 DSchG 

geschützte archªologische Kulturdenkmal ĂFriedhofñ (ID: 101252365), liegt ca. 25 m südöstlich des 

Plangebiets. Ein Eingriff in die außerhalb des Plangebiets liegenden Kultur- und sonstigen Sachgüter findet 

nicht statt und ein erheblicher Eingriff kann ausgeschlossen werden.   

 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und die Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und den Betrieb der gemischten Baufläche muss mit dem Anfallen von 

zahlreichen Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt 

werden, sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

 

 

 

 

 

Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Bewohner/Unternehmer des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden.  

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und dem anschließenden Betrieb der gemischten Baufläche kann es aufgrund 

austretender Treib- und Betriebsstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigungen für den 

Naturhaushalt kommen. Die eingesetzten Baufahrzeuge sowie die privaten Fahrzeuge unterliegen einer 

regelmäßigen technischen Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der geplanten Nutzung nicht vorhanden. 

 

 

Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 
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Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

- Ausgleich der überplanten Obstbaumwiese durch Neupflanzung von Obstbäumen 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept inkl. eventuell erforderlicher Artenschutzmaßnahmen wird auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens erstellt. 

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Mischgebiet sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 14: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.1 (Stadtteil Brittheim: Geplante 

Wohnbauflªche ĂBr¿hlñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.1  

(Stadtteil Brittheim: Geplante Wohnbauflªche ĂBr¿hlñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Stadtteil: Brittheim 

Gemarkung: Brittheim 

Lage: Innerörtliche Lage in 

Brittheim, angrenzend an 

bestehendes Mischgebiet  

 Nutzung 

Innerörtliche Grünlandfläche, 

Obstbaumwiese 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 0,64 ha 

 

Nutzungszweck:  

Geplante Wohnbaufläche 

 

 

Art der Änderung 

Neuausweisung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - Regionaler Grünzug (VRG), Plangebiet liegt südlich 

innerhalb 

- Gebiet für Bodenerhaltung (VBG), Plangebiet liegt 

vollständig innerhalb 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - Fläche für die Landwirtschaft 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisungen im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisungen im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung:  

- Biotop ĂFeldgehºlz I nºrdlich von Brittheimñ (Biotop-Nr. 

177184171375), ca. 200 m nördlich 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisungen im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Biotopverbundplanung: 

Biotopverbund mittlerer Standorte 

 

- Biotopverbund mittlerer Standorte: ca. 3.600 m² Anteil 

einer Kernfläche 

- Keine Biotopverbundbeziehungen aufgrund innerörtlicher 

Lage 

Sonstige Schutzgebiete - Naturdenkmal Ă1 Linde (in der Turmstr.)ñ (Schutzgebiets-

Nr. 84170540320), ca. 15 m östlich 

- Naturdenkmal Ă1 Kastanie (Ecke Turmstr.)ñ 

(Schutzgebiets-Nr. 84170540319), ca. 20 m nordöstlich 

- Naturdenkmal Ă1 Linde an der Kircheñ (Schutzgebiets-Nr. 

84170540318), ca. 50 m nordöstlich 

Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- angrenzendes Mischgebiet im Westen, Norden und Osten 
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Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Streuobstbestand (45.40) 

Fettwiese mittlerer Standorte (33.41)  

 

Waldbetroffenheit:  

 

 

hoch 

mittel 

 

Tiere/Pflanzen 

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Fledermäuse 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: - 

Natura 2000: Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten. In der näheren Umgebung des Vorhabensgebiet liegen 

keine Natura 2000- Gebiete.  Eine Natura 2000-Vorprüfung wird nicht benötigt. 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Verlust einer Streuobstwiese. 

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen durch 

Kulissenbildung.  

- Verlust eines Kernflächenanteils des Biotopverbunds mittlerer Standorte 

- Durch den Bau und die anschließende Wohnnutzung des Wohngebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde-Pelosol aus lehmig-tonigen 

Fließerden und Rendzina aus Kalksteinzersatz 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Tonboden (T 2 b 2), Lehmboden (L 2 B 2)  
-  

 

 

 

mittel - hoch 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 
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Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂMittel- und Unterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets oder der näheren 

Umgebung 

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffeinträge aus den Transport- und 

Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 

unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter Siedlungsrelevanz (Vorbelastung durch innerörtliche 

Lage, ebene Lage) und mittlerer Luftregenerationsfunktion (Einzelgehölze, kl. Obstbaumwiese??) 

mittel  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter 

Siedlungsrelevanz überplant. Weiterhin gehen durch die Planung Gehölze (Obstbäume) verloren. 

Hierdurch ergeben sich Beeinträchtigungen für das lokale Kleinklima des Stadtteils Brittheim und die 

Luftregenerationsfunktion.  

 

Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Landwirtschaftliche Offenlandfläche mit Obstbaumbestand am Ortsrand mit anthropogener 

Überprägung durch das im Westen, Norden und Osten angrenzende Mischgebiet.  

mittel 

Naturraum: ĂS¿dwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: gering (südwestlich einsehbar) 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen. 

- Beeinträchtigung durch Nutzung der geplanten Wohnbaufläche (z.B. durch parkierende Autos und 

Freizeitnutzung) 
 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet liegt im Innenbereich und führt zu einer Nachverdichtung. Die innerörtliche 

Nachverdichtung ist als positiv zu werten, da dadurch Außenbereichsflächen erhalten bleiben. 

 

 

 

Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Mischgebiet: westlich, nördlich und östlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine durchschnittliche erholungsbezogene Ausstattung und eine 

mittlere landschaftliche Attraktivität. 

- In ca. 70 m südlich des Plangebiets verläuft ein ausgewiesener Rad- und Wanderweg  

 

mittel 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch bauliche Überprägung einer innerörtlichen 

Grünfläche/Obstbaumwiese 
 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum (alle Wegeverbindungen in die freie Landschaft bleiben erhalten) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoffemissionen durch Nutzung des geplanten Wohngebietes 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt weiterhin im archªologischen Pr¿ffall ĂMittelalterliche und neuzeitliche Siedlung 

Brittheimñ (ID: 103883498_0). Für Baumaßnahmen, die mit größeren Erdbauarbeiten verbunden sind (z. B. 

Neubebauung oder längere Leitungstrassen) ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, 

die Auflagen enthalten kann.   

Südlich angrenzend an das Plangebiet befindet sich ein Bau- und Kunstdenkmal ĂWohnhausñ (ID: 

96608871_0), welches nach §2 DSchG geschützt ist. In ca. 30 m nördlich des Plangebiets befindet sich ein 

weiteres nach §2 DSchG geschütztes Bau- und Kunstdenkmal Ăehemaliges Gasthaus zum Rößleñ (ID: 

96608870). Nordöstlich in ca. 60 m Entfernung zum Plangebiet befindet sich ein nach § 2 DSchG geschützte 

Bau- und Kunstdenkmal ĂSaalkircheñ (ID: 96608868), sowie die rundherum liegende nach §2 DSchG 

geschützte Freifläche (ID: 96608868_1). Ein Eingriff in die außerhalb des Plangebiets liegenden Kultur- und 

sonstigen Sachgüter findet nicht statt und es ergeben sich keine erheblichen Beeinträchtigungen.   
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Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 

 

 

Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und die Nutzung des Wohngebiets muss mit dem Anfallen von zahlreichen 

Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt werden, sind 

keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

 

 

 

 

 

Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Gewerbeunternehmen des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden.  

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und der anschließenden Nutzung des Wohngebiets kann es aufgrund austretender 

Treib- und Betriebsstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigungen für den Naturhaushalt 

kommen. Die eingesetzten Baufahrzeuge und die Fahrzeuge der Bewohner und Grundstückseigentümer 

unterliegen einer regelmäßigen technischen Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der geplanten wohnbaulichen Nutzung 

nicht gegeben. 

 

 

Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 

Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

- Ausgleich der überplanten Obstbaumwiese durch Neupflanzung von Obstbäumen 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept inkl. eventuell erforderlicher Artenschutzmaßnahmen wird auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens erstellt. 

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Wohngebiet sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 15: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.2 (Stadtteil Brittheim: Geplante 

gemischte Bauflªche ĂTeilflªche Flurst¿ck 73ñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.2  

(Stadtteil Brittheim: Geplante gemischte Bauflªche ĂTeilflªche Flurst¿ck 73ñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Stadtteil: Brittheim 

Gemarkung: Brittheim 

Lage: Östlicher Ortsrand von 

Brittheim, angrenzend an 

bestehendes Mischgebiet 

 Nutzung 

Gartengrundstück 

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 0,0558 ha 

 

Nutzungszweck:  

Geplante gemischte Baufläche 

 

 

Art der Änderung 

Neuausweisung 
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Umweltrelevante Ziele und Festsetzungen 

Regionalplan Neckar-Alb (2013) - Regionaler Grünzug (VRG), Plangebiet liegt vollständig 

innerhalb 

- Gebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (VRG), 

Plangebiet liegt vollständig innerhalb 

- Gebiet für Bodenerhaltung (VBG), Plangebiet liegt 

teilweiser innerhalb 

FNP Stadt Rosenfeld (2005) - Fläche für die Landwirtschaft 

Natura 2000-Gebiete - keine Ausweisungen im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

FFH-Mähwiesenkartierung - keine Ausweisung im Gebiet  

Umgebung:  

- FFH-Mªhwiese ĂMagerwiese am ºstlichen Ortsrand von 

Brittheimñ (MW-Nr. 6510800046055552), ca. 70 m 

nördlich des Plangebiets 

nach § 30 BNatSchG  

geschützte Biotope 

- keine Ausweisung im Gebiet 

Umgebung:  

- Biotop ĂFeldgehºlz II nºrdlich von Brittheimñ (Biotop-Nr. 

177184171374), ca. 6 m nördlich des Plangebiets 

- Biotop ĂFeldgehºlz III nordºstlich von Brittheimñ (Biotop-

Nr. 177184171373), ca. 10 m nördlich des Plangebiets 

Generalwildwegeplan  - keine Ausweisungen im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Biotopverbundplanung - keine Ausweisungen im Gebiet  

Sonstige Schutzgebiete - keine Ausweisungen im Gebiet oder der näheren 

Umgebung 

Bestandsaufnahme und Prognose über Umweltauswirkungen 

Beurteilungsunterlagen 

- keine 

Vorbelastungen 

- westlich angrenzendes Mischgebiet 

Umweltbelang Tiere/Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt und Natura 2000-Gebiete) 

Bestandsaufnahme 

(vorbehaltlich Kartierung) 

Wertstufe 

nach LFU 

2005 

Biotope  

Vorkommende Biotoptypen: 

Streuobst (45.40) 

Garten (60.60) 

Von Bauwerken bestandene Fläche (60.10) 

Waldbetroffenheit:  

 

 

hoch 

gering 

sehr gering  
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Tiere/Pflanzen 

Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten: Europäische Vogelarten, Fledermäuse, Haselmaus, 

Zauneidechse 

Vorkommen weiterer relevanter Arten: - 

Natura 2000: Keine Betroffenheit von Natura 2000-Gebieten. In der näheren Umgebung des Vorhabensgebiet liegen 

keine Natura 2000- Gebiete.  Eine Natura 2000-Vorprüfung wird nicht benötigt. 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Entfernung der Vegetationsbeständen und den damit verbundenen Lebensraumverlust 

ergeben sich erhebliche Umweltauswirkungen für den Umweltbelang Tiere/Pflanzen.  

- Durch den Bau der Gebäude ergeben sich für die Fauna der nahen Umgebung Störungen durch 

Kulissenbildung.  

- Durch den Bau und den anschließenden Betrieb des Mischgebiets ergeben sich geringfügige 

Schadstoff- und Staubimmissionen sowie akustische und visuelle Störwirkungen, die benachbarte 

Lebensräume beeinträchtigen können. 
 

 
 

 

 
 

 

Umweltbelang Boden 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

ÖKVO 

Flächenbedeutsam vorkommende Leitböden: Braunerde-Pelosol aus lehmig-tonigen 

Fließerden und Rendzina aus Kalksteinzersatz 

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen: Nicht bekannt 

Daten der amtlichen Bodenschätzung:  

Tonboden (T 2 b 2)   
-  

 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Die Versiegelung natürlicher Böden führt in Abhängigkeit vom Versiegelungsgrad zu starken 

Beeinträchtigungen bzw. zum vollständigen Verlust aller Bodenfunktionen.  

- Unversiegelte Bereiche können durch Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 

- Unversiegelte Bereiche können durch Einträge bodengefährdender Stoffe beeinträchtigt werden. 

 

 

 

 

Umweltbelang Wasser 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Grundwasser 

Anstehende hydrogeologische Formationen: ĂMittel- und Unterjurañ  

Wasserschutzgebiet: keine Ausweisung im Gebiet  

 

Oberflächenwasser 

- Es befindet sich kein Oberflächengewässer innerhalb des Plangebiets oder in der näheren 

Umgebung. 

Hochwasserschutz: Das Planungsgebiet liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet. 

 

gering 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

- Beeinträchtigung des Grundwassers durch baubedingte Schadstoffeinträge aus den Transport- und 

Baufahrzeugen  

- Vermehrter und beschleunigter Oberflächenwasserabfluss sowie Verminderung der 

Wasserrückhaltung und der Grundwasserneubildung in Bereichen, die im Zuge der Planung überbaut 

werden sollen.  

- Betriebsbedingte Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch Betriebsstoffe (z.B. bei 

unsachgemäßem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Unfällen) 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Luft/Klima 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter Siedlungsrelevanz (ebene Lage) und mittlerer 

Luftregenerationsfunktion (Einzelgehölze) 

mittel  

Prognose über Umweltauswirkungen 

- Durch die Überplanung des Vorhabensgebiets wird eine Kaltluftproduktionsfläche mit untergeordneter 

Siedlungsrelevanz und mit mittlerer Luftregenerationsfunktion überplant. Hierdurch ergeben sich 

lediglich geringfügige Beeinträchtigungen für das lokale Kleinklima des Stadtteils Brittheim.  

 

Umweltbelang Landschaft 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 

Gartengrundstück am Ortsrand mit anthropogener Überprägung durch das im Westen 

angrenzende Mischgebiet, sowie die Freizeitnutzung des Gebiets.   

mittel 

Naturraum: ĂS¿dwestliches Albvorlandñ (Naturraum-Nr. 100)  

Einsehbarkeit des Gebietes: sehr gering (Feldhecke im Osten, Gehölze im Norden, Bebauung in 

Westen und Süden) 

 

Foto 1: Blick auf das Gartengrundstück, Blickrichtung: Westen 
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Prognose über Umweltauswirkungen 

- Überprägung eines Landschaftsausschnittes durch bauliche Inanspruchnahme des Plangebietes.  

- Beeinträchtigung von Blickbezügen. 

- Beeinträchtigung durch Nutzung des geplanten Mischgebiets (z.B. durch parkierende Autos und 

Besucher) 
 

 

 

 

Umweltbelang Fläche 

Das Planungsgebiet liegt im Außenbereich, schließt jedoch direkt an ein Mischgebiet an. Weiterhin wurde 

das Gebiet bereits als Gartengrundstück genutzt. Das Vorhaben gliedert sich gut in seine Umgebung ein. 

Durch flächensparendes Bauen kann der Eingriff in den Umweltbelang Fläche weiterhin gemindert werden.   
 

 

 

Umweltbelang Mensch 

Bestandsaufnahme Wertstufe nach 

LFU 2005 und 

gutachterlicher 

Einschätzung 

Wohnen 

Mischgebiet: westlich angrenzend an das Plangebiet mit Sichtbezug  

 

Erholung  

Die Landschaft verfügt über eine durchschnittliche erholungsbezogene Ausstattung (Nutzung als 

Gartengrundstück, privat) und eine mittlere landschaftliche Attraktivität.  

- Die südlich an das Plangebiet grenzende Straße ist ein ausgewiesener Radweg. 

 

mittel 

 

 

mittel 

Prognose über Umweltauswirkungen 

Wohnen 

- Beeinträchtigung der Wohnfunktion durch städtisch-technische Überprägung 8Vorbelastung durch 

bereits bestehendes Mischgebiet) 
 

 

 

Erholung  

- Verlust an Erholungsraum (alle Wegeverbindungen in die freie Landschaft bleiben erhalten) 

- Beeinträchtigung der Erholungsfunktion durch baubedingte Immissionen (Lärm, Abgase, Staub) 

- Zunahme der Lärm- und Schadstoffemissionen durch Nutzung des geplanten Gewerbegebietes 

 

 

 

 

 

Umweltbelang Kultur- und sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt teilweise im archªologischen Pr¿ffall ĂMittelalterliche und neuzeitliche Siedlung 

Brittheimñ (ID: 103883498_0). Für Baumaßnahmen, die mit größeren Erdbauarbeiten verbunden sind (z. B. 

Neubebauung oder längere Leitungstrassen) ist eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, 

die Auflagen enthalten kann.   

 

 

Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen 

Wechselwirkungen zwischen Umweltbelangen werden geringfügig beeinträchtigt. 
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Vermeidung von Emissionen / Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Zusätzliche Lärm- und Abgasbelastungen durch Verkehr sind unvermeidbar. Bei Einhaltung der gültigen 

Lärm- und Wärmedämmstandards und die Nutzung von dem Stand der Technik entsprechenden Heizanlagen 

können die Umweltauswirkungen durch Lärmbelastungen und Schadstoffemissionen auf ein unerhebliches 

Maß reduziert werden. 

Durch die bauliche Erschließung und den Betrieb der gemischten Baufläche muss mit dem Anfallen von 

zahlreichen Abfällen und Abwässern gerechnet werden. Sofern diese sachgerecht entsorgt und recycelt 

werden, sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
 

 

 

 

 

 

Nutzung erneuerbare Energien / sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Ein sparsamer Umgang und eine effiziente Nutzung von Energie dürfte für die ausführenden Bauunternehmen sowie 

für die Bewohner/Unternehmen des Plangebietes bereits aus Kostengründen von Interesse sein.  

Der Bau von Gebäuden mit hohen technischen Umweltstandards wird empfohlen. Einer nachhaltigen 

Energieversorgung der Gebäude kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Als effektive und sinnvolle Maßnahmen 

können in diesem Zusammenhang, neben einer kompakten Bauweise und effizienten Gebäudedämmung vor allem die 

Verwendung moderner Heiz-, Klima- und Lüftungsanlagen sowie die Nutzung von Sonnenenergie (Photovoltaik, 

Solaranlagen) genannt werden.  

Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen 

Während der Bautätigkeiten und dem anschließenden Betrieb der gemischten Baufläche kann es aufgrund 

austretender Treib- und Betriebsstoffe zu Unfällen mit temporär erheblichen Beeinträchtigungen für den 

Naturhaushalt kommen. Die eingesetzten Bau- und Betriebsfahrzeuge sowie die privaten Fahrzeuge 

unterliegen einer regelmäßigen technischen Wartung.  

Eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen ist bei der zu erwartenden Nutzung nicht 

vorhanden. 

 

 

Prognose über Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung und bei Nichtdurchführung der 

Planung 

Bei Durchführung der Planung werden die oben dargestellten Beeinträchtigungen und Risiken für die Umweltbelange 

mit großer Wahrscheinlichkeit eintreten, der Umweltzustand wird sich verschlechtern. Durch die Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen können die negativen Auswirkungen teilweise abgemindert und über die vorgesehenen 

Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden. 

Bei Nichtdurchführung des Vorhabens bliebe die gegenwärtige Nutzung bestehen. Damit würden die oben ermittelten 

Auswirkungen auf die Umweltbelange unterbleiben. 

Erläuterungen 

Grad der Erheblichkeit 

   Erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten 

   Erhebliche Beeinträchtigungen sind nicht auszuschließen 

 
 

 
Erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Vermeidungs-/Minderungsmaßnahmen  
auf ein unerhebliches Maß reduzierbar 

   Erhebliche Beeinträchtigungen auszuschließen 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Ausgleich 

Nachfolgende Maßnahmen werden empfohlen:  

- Minimierung des Versiegelungsgrades durch Verwendung wasserdurchlässiger Belagsarten 

- Oberbodenauftrag oder sinnvolle Verwendung des anfallenden Oberbodens 

- Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebiets 

- Schaffung von Strukturen zur Gestaltung des Überganges zwischen Bebauung und Außenbereich 

Ein konkretes Maßnahmenkonzept inkl. eventuell erforderlicher Artenschutzmaßnahmen wird auf Ebene des 

Bebauungsplanverfahrens erstellt. 

Gesamtbeurteilung  

 Konflikt Gebiet  Geeignetes Gebiet 

Planungsempfehlung 

Umsetzung des Gebietes unter Berücksichtigung der Nutzung des Plangebiets als Mischgebiet sowie unter 

Berücksichtigung der oben genannten Maßnahmen und der Planung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen zur 

Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
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Tabelle 16: Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.3 (Stadtteil Brittheim: Gewerbliche 

Bauflªche ĂOsterlangen, Erweiterungñ) 

Stadt Rosenfeld Fortschreibung Flächennutzungsplan/Landschaftsplan 2035  

Umweltbeurteilung für Änderungsfläche Nr. 3.3  

(Stadtteil Brittheim: geplante gewerbliche Bauflªche ĂOsterlangen, Erweiterungñ) 

Gebiets- und Vorhabenbeschreibung 

 

 

 

Standort 

Stadt: Rosenfeld 

Stadtteil: Brittheim 

Gemarkung: Brittheim 

Lage: Nordöstlicher Ortsrand von 

Brittheim, angrenzend an 

bestehendes Gewerbegebiet 

Nutzung 

Landwirtschaftliche Lagerfläche, 

Grünland  

Vorhaben 

Gebietsgröße: ca. 0,26 ha 

 

Nutzungszweck:  

Gewerbliche Baufläche 

 

 

Art der Änderung 

Neuausweisung 

  






























































































